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Politische Randexıistenzen

Katholischer del 1mM Jungen Königreich Württemberg

Exzentrisch uüuhlten sıch zahlreiche Adelıge 1m Jungen Königreich Wüuürttemberg nıcht
1n stolzer Exzentrik W1€e rühere oder zumal spatere Arıistokraten, die eher auf Fıntragun-
SCH 1N$ Buch der Snobs 1n politische Annalen abzielten, sondern höchst wıderwillıg,
weıl eın anderer Wille sıch als weıltaus mächtiger erwIl1es: der Wille König Friedrichs

SOS—1 816), der die e1Nst reichsunmittelbaren Arıstokraten 1n ıhren e1nst eigenständıgen
Herrschaften als das behandelte, W 4S S1E se1iner Deutung zufolge nach dem Ende des Alten
Reiches 1L  5 einmal T, namlıch Untertanen W1€e andere auch. Eıne düstere S7zene-
r1€e vaben die hektischen Jahre nach S0OO ab, zahlreiche adelige Dramen des plötzlichen
Macht- und Geltungsverlustes hatten hier ıhren Schauplatz. Vielleicht hat nıemand der
Befindlichkeit mediatıisıerter Arıstokraten 1n diesem Königreich einen beredteren, WEn
schon rückblickenden Ausdruck verliehen als Constantın VO Waldburg-Zeıl 7—

1n der Mıtte des 19 Jahrhunderts, der sıch politisch W1€e kontessionell diskrimiınıert
tühlte: >Lu1eber Sauhirt 1n der Turkei als Standesherr 1n Württemberg« mochte se1nl.
Auf solche /ıtate haben Jjene Forschungen dankbar zurückgegriffen, denen WI1r konzise
Zusammenstellungen der mannıgfachen Mafßnahmen verdanken, aufgrund derer siıch die
e1nst souveranen, nunmehr württembergischen Untertanen gewordenen Adelıgen und
ıhre Nachfahren 1m Königreich Wüuürttemberg den Rand der Politik gedrückt tühl-
te  S Manche Aufmerksamkeit hat der »schonungslosen Harte«< des Monarchen gegolten,

DPeter BLICKLE, Katholizısmus, Arıistokratie und Bürokratıje 1177 Württemberge des Vormarz, ın:‘
H] S3, 1968, 36%2—406, hler: 371 Bezeichnenderweise schlugen Revolutionsgegner dem >YTOLeEeN Fuüurs-
N«, der 1n dAje Franktfurter Nationalversammlung vewählt und Majestätsbeleidigung auf
dem Hohenasperg iınhaftiert worden WAal, Just dileses /ıtat vewitzt m1L der Nachricht dAie COh-
F, der Grofßsultan des Osmanıschen Reiches habe den gentalen Schwaben IU » Pascha UO  N drei
AUSCHWAÄNZEN« ernannı Anch’io SONO princıpe! deutsch: uch 1C. bin eın Fürst, ın:‘ Deutsches
Wochenblartt für eonstitutionelle Monarchie, Nr. 28, Jul: 1850, 719

Heınz (OLLWITZER, Die Standesherren. Die politische und vesellschaltliche Stellung der Me-
dA1iatısıerten O17 Fın Beıtrag ZUTFr deutschen Sozialgeschichte, (zÖöttıngen Die orO-
Keren Kontexte, die hıer nıcht auszutühren sınd, schıildern iınsbesondere: Erwın HÖLZLE, Das Ite
Recht und die Revolution. Eıne politische Geschichte Württembergs 1n der Revolutionszeit 1 780
1805, München / Berlin 1931 DERS., Württemberge 11771 Zeitalter Napoleons und der Deutschen
Erhebung. Eıne deutsche Geschichte der Wendezeıt 11771 einzelstaatlichen Raum, Stuttgart / Berlın
1937 Bernhard MANN, Württemberge 1 SO0 biıs 1866, ın:‘ Handbuch der baden-württembergischen
Geschichte, Vom nde des Alten Reiches bis ZU. nde der Monarchien, he. Hansmartın
SCHWARZMAIER, Stuttgart 1992, 235—331 Paul SAUER, Napoleons Adler über Württemberg, Baden
und Hohenzollern. Sucdwestdeutschland 1n der Rheinbundzeit, Stuttgart / Berlin / öln 1987
DERS., Der schwäbische Par. Friedrich Württembergs ersier König, Stuttgart 1984 DERS., Retor-
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Politische Randexistenzen

Katholischer Adel im jungen Königreich Württemberg

Exzentrisch fühlten sich zahlreiche Adelige im jungen Königreich Württemberg – nicht 
in stolzer Exzentrik wie frühere oder zumal spätere Aristokraten, die eher auf Eintragun-
gen ins Buch der Snobs statt in politische Annalen abzielten, sondern höchst widerwillig, 
weil ein anderer Wille sich als weitaus mächtiger erwies: der Wille König Friedrichs I. 
(1808–1816), der die einst reichsunmittelbaren Aristokraten in ihren einst eigenständigen 
Herrschaften als das behandelte, was sie seiner Deutung zufolge nach dem Ende des Alten 
Reiches nun einmal waren, nämlich Untertanen wie andere auch. Eine düstere Szene-
rie gaben die hektischen Jahre nach 1800 ab, zahlreiche adelige Dramen des plötzlichen 
Macht- und Geltungsverlustes hatten hier ihren Schauplatz. Vielleicht hat niemand der 
Befindlichkeit mediatisierter Aristokraten in diesem Königreich einen beredteren, wenn 
schon rückblickenden Ausdruck verliehen als Constantin von Waldburg-Zeil (1807–
1862) in der Mitte des 19. Jahrhunderts, der sich politisch wie konfessionell diskriminiert 
fühlte: »Lieber Sauhirt in der Türkei als Standesherr in Württemberg« mochte er sein1. 
Auf solche Zitate haben jene Forschungen dankbar zurückgegriffen, denen wir konzise 
Zusammenstellungen der mannigfachen Maßnahmen verdanken, aufgrund derer sich die 
einst souveränen, nunmehr zu württembergischen Untertanen gewordenen Adeligen und 
ihre Nachfahren im Königreich Württemberg an den Rand der Politik gedrückt fühl-
ten. Manche Aufmerksamkeit hat der »schonungslosen Härte«2 des Monarchen gegolten, 

1 Peter Blickle, Katholizismus, Aristokratie und Bürokratie im Württemberg des Vormärz, in: 
HJ 88, 1968, 369–406, hier: 371. Bezeichnenderweise schlugen Revolutionsgegner dem »roten Fürs-
ten«, der in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt und wegen Majestätsbeleidigung auf 
dem Hohenasperg inhaftiert worden war, just dieses Zitat gewitzt mit der Nachricht um die Oh-
ren, der Großsultan des Osmanischen Reiches habe den genialen Schwaben zum »Pascha von drei 
Sauschwänzen« ernannt – Anch’io sono principe! zu deutsch: Auch ich bin ein Fürst, in: Deutsches 
Wochenblatt für constitutionelle Monarchie, Nr. 28, 14. Juli 1850, 219f.
2 Heinz Gollwitzer, Die Standesherren. Die politische und gesellschaftliche Stellung der Me-
diatisierten 1815–1918. Ein Beitrag zur deutschen Sozialgeschichte, Göttingen ²1964, 54. – Die grö-
ßeren Kontexte, die hier nicht auszuführen sind, schildern insbesondere: Erwin Hölzle, Das Alte 
Recht und die Revolution. Eine politische Geschichte Württembergs in der Revolutionszeit 1789–
1805, München / Berlin 1931. – Ders., Württemberg im Zeitalter Napoleons und der Deutschen 
Erhebung. Eine deutsche Geschichte der Wendezeit im einzelstaatlichen Raum, Stuttgart / Berlin 
1937. – Bernhard Mann, Württemberg 1800 bis 1866, in: Handbuch der baden-württembergischen 
Geschichte, Bd. 3: Vom Ende des Alten Reiches bis zum Ende der Monarchien, hg. v. Hansmartin 
Schwarzmaier, Stuttgart 1992, 235–331. – Paul Sauer, Napoleons Adler über Württemberg, Baden 
und Hohenzollern. Südwestdeutschland in der Rheinbundzeit, Stuttgart / Berlin / Köln u. a. 1987. – 
Ders., Der schwäbische Zar. Friedrich – Württembergs erster König, Stuttgart 1984. – Ders., Refor-
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auch dessen zahlreichen »Repressalıen« den Adel, die gewıssermafßen das Signum
Wuürttembergs ausmachten?, Landes, das »S C111C Mediatisıerten teindselig, her-
abwürdigend und demütigend behandelt« habe WIC eın anderer Rheinbundstaat‘*, WIC

die Forschung übereinstiımmend urteılt Zu evident siınd die Quellenbefunde die 11
harsche Politik des Monarchen belegen

Diese Geschichte adeliger Entmachtung, SCHAUCI diese Geschichten die bel aller -
INeE1NSamenNn Betroftenheit doch fur jeden adeligen Hausherrn und jedes Haus —-
ders verliefen brauchen nıcht neuerlich ausgeführt werden Welche einzelnen jeweıils
cehr momentgebundenen Mafßnahmen der württembergische oNn1g getroffen hat
1ST längst rekonstrulert bleibt 1Ur die Hıntergründe des adeligen Getuhls ZUTFLCF politi-
schen Randexı1istenz herabgewürdigt werden thematisıeren Dazu bedart drei-

Momentautnahmen Jeweıls verwandelten politischen S7zenerıle Es macht erstens
C1M Blick auf das 18 Jahrhundert deutlich dass die NL1 arıstokratische Politik des
württembergischen Monarchen auf breıiten Basıs SCHICINSAILLCT Interessen eruhte

Land das VOTL der napoleonischen Flurbereinigung Sudwesten keinen and-
del gekannt hatte Daraus erklärt siıch das Bıld das die Ex1istenznote

der Mediatisıierten fruhen Königreich Wurttemberg verstandlıich macht wurttember-
yische Burger diesem Machtkampf keıine Statısten sondern Protagonisten auf-

des Staates Drıttens das konstitutionelle Königreich aAb September 819 dass
die Adelıgen durchaus MI1L W  IN Erfolg wıeder 1115 Zentrum der Politik drängten
Denn 11 Beobachtung frappiert und zıeht zugleich Betracht dass den ZEILZCNOSS1-
schen Klagen über das gründlich untersuchte » Purgatorium der Standesherren«> WIC allen
Sprachhandlungen 1tten Fegefeuer auch C1M W taktischer W/ert ınnewohnte
Am Ende schien der katholische del geradewegs wıeder politischen Zentrum des
Landes angelangt

(JewI1ss 11 Restitution des Alten Reiches und der e1nst1gen Vorrechte (anze -
lang keineswegs ber andere Vorrechte wurden gewährt weıl SIC den oNn1g und die
Adeligen ıhren jeweiligen Interessen verbanden In der Ersten Kkammer des wurtitem-

bergischen Landtages Oberhaus estand nach der Verfassung des Königreiches ALLS
dem Jahre S19 0S 11 strukturelle Mehrheit katholischer Arıistokraten, und ‚War aut
Dauer. Es mehr als ‚WC1 Drittel SC1IHETr Mitglieder, der Standesherren, katholisch
deren Übergewicht prinzıpiell perpetiuLert Wadl, ındem die Verfassung Pairsschub
verbot®, der diese Strukturen hätte auftbrechen können. In der /weıten Kkammer estand
‚Wr C1M bürgerliches protestantisches Gegengewicht weıl die Mehrheit der Landtags-

ILLEr auf dem Königsthron W.ilhelm VO Württemberg, Stuttgart 1997 Den Überblick
SAITIL Edition einschlägıger Quellen bietet Ina DPAUTI Württemberge 1797 S16/19 Quel-
len und Stuchen ZUTFr Entstehung des modernen württembergischen Staates, München 2005 iınsbes
Bd 1725 4

Thomas SCHULZ Dhe Mediatisierung des Adels, Baden und Württemberge Zeıitalter Napo-
leons Ausstellung des Landes Baden Württemberge der Schirmherrschaft des Mınısterprasi-
denten IIr Lothar Späth Bd Autsätze, he WÜRTTEMBERGISCHEN [ ANDESMUSEUM STUTT-
GART Stuttgart 1987 157 1 /4 hıer 167/

Rudolt ENDRES, „Lieber Sauhıiırt der Türkeı Aals Standesherr Württemberge Ie Me-
dıatısierung des Adels Sucdwestdeutschland Ite Klöster Neue Herren Dhe Säkularısation

deutschen Sucwesten 1803 Bd Dhe Mediatisierung, Auswirkung VOo Sikularısation und
Mediatıisıierung, he Hans Ulrich RUDOLE Osthildern 2003 K3 X56 hıer 85

(JOLLWITZER Ie Standesherren (wıe Anm
Frank RABERG Biographisches Handbuch der württembergischen Landtagsabgeordneten

Stuttgart 2001
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auch dessen zahlreichen »Repressalien« gegen den Adel, die gewissermaßen das Signum 
Württembergs ausmachten3, eines Landes, das »seine Mediatisierten so feindselig, her-
abwürdigend und demütigend behandelt« habe wie kein anderer Rheinbundstaat4, wie 
die Forschung übereinstimmend urteilt: Zu evident sind die Quellenbefunde, die eine 
harsche Politik des Monarchen belegen. 

Diese Geschichte adeliger Entmachtung, genauer: diese Geschichten, die bei aller ge-
meinsamen Betroffenheit doch für jeden adeligen Hausherrn und jedes Haus etwas an-
ders verliefen, brauchen nicht neuerlich ausgeführt zu werden. Welche einzelnen, jeweils 
sehr momentgebundenen Maßnahmen der erste württembergische König getroffen hat, 
ist längst rekonstruiert; es bleibt nur, die Hintergründe des adeligen Gefühls, zur politi-
schen Randexistenz herabgewürdigt zu werden, zu thematisieren. Dazu bedarf es drei-
er Momentaufnahmen einer jeweils verwandelten politischen Szenerie. Es macht erstens 
ein Blick auf das späte 18. Jahrhundert deutlich, dass die anti-aristokratische Politik des 
württembergischen Monarchen auf einer breiten Basis gemeinsamer Interessen beruhte 
– in einem Land, das vor der napoleonischen Flurbereinigung im Südwesten keinen land-
sässigen Adel gekannt hatte. Daraus erklärt sich zweitens das Bild, das die Existenznöte 
der Mediatisierten im frühen Königreich Württemberg verständlich macht; württember-
gische Bürger waren in diesem Machtkampf keine Statisten, sondern Protagonisten auf-
seiten des Staates. Drittens zeigt das konstitutionelle Königreich ab September 1819, dass 
die Adeligen durchaus mit gewissem Erfolg wieder ins Zentrum der Politik drängten. 
Denn eine Beobachtung frappiert und zieht zugleich in Betracht, dass den zeitgenössi-
schen Klagen über das gründlich untersuchte »Purgatorium der Standesherren«5 wie allen 
Sprachhandlungen mitten im Fegefeuer auch ein gewisser taktischer Wert innewohnte: 
Am Ende schien der katholische Adel geradewegs wieder im politischen Zentrum des 
Landes angelangt. 

Gewiss, eine Restitution des Alten Reiches und der einstigen Vorrechte in Gänze ge-
lang keineswegs. Aber andere Vorrechte wurden gewährt, weil sie den König und die 
Adeligen in ihren jeweiligen Interessen verbanden. In der Ersten Kammer des württem-
bergischen Landtages, im Oberhaus, bestand nach der Verfassung des Königreiches aus 
dem Jahre 1819 sogar eine strukturelle Mehrheit katholischer Aristokraten, und zwar auf 
Dauer. Es waren mehr als zwei Drittel seiner Mitglieder, der Standesherren, katholisch – 
deren Übergewicht prinzipiell perpetuiert war, indem die Verfassung einen Pairsschub 
verbot6, der diese Strukturen hätte aufbrechen können. In der Zweiten Kammer bestand 
zwar ein bürgerliches, protestantisches Gegengewicht, weil die Mehrheit der Landtags-

mer auf dem Königsthron. Wilhelm I. von Württemberg, Stuttgart 1997. – Den jüngsten Überblick 
samt einer Edition einschlägiger Quellen bietet: Ina U. Paul, Württemberg 1797–1816/19. Quel-
len und Studien zur Entstehung des modernen württembergischen Staates, München 2005, insbes. 
Bd. 1, 125–224.
3 Thomas Schulz, Die Mediatisierung des Adels, in: Baden und Württemberg im Zeitalter Napo-
leons. Ausstellung des Landes Baden-Württemberg unter der Schirmherrschaft des Ministerpräsi-
denten Dr. h. c. Lothar Späth, Bd. 2: Aufsätze, hg. v. Württembergischen Landesmuseum Stutt-
gart, Stuttgart 1987, 157–174, hier: 167.
4 Rudolf Endres, „Lieber Sauhirt in der Türkei als Standesherr in Württemberg ...«. Die Me-
diatisierung des Adels in Südwestdeutschland, in: Alte Klöster – Neue Herren. Die Säkularisation 
im deutschen Südwesten 1803, Bd. 2.2: Die Mediatisierung, Auswirkung von Säkularisation und 
Mediatisierung, hg. v. Hans-Ulrich Rudolf, Ostfildern 2003, 837–856, hier: 852.
5 Gollwitzer, Die Standesherren (wie Anm. 2), 54. 
6 Frank Raberg, Biographisches Handbuch der württembergischen Landtagsabgeordneten, 
Stuttgart 2001, XV.
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mandate VO evangelıschen Stidten und ÄITIt ern gestellt wurde: ımmerhin hier
aber auch der Bischoft der Diozese Rottenburg vertreten, eın Keprasentant des Dom-
kapiıtels und der alteste katholische Dekan, zudem dreizehn Mitglieder der ehemaliıgen
Reichsritterschaft, gvewählt VO ıhresgleichen?.

Katholische Adelige standen also 1m Zentrum der Politik des konstitutionellen KO-
nıgreiches Wurttemberg, Mediatisierte VO kleinen Rıtter b1iıs ZU oroßen Fursten. Nur
standen S1E dort eben nıcht als katholische Adelige und 1m Grunde, kurıo0s —
nachst klingen Mas, auch dr nıcht als Adelıge 1m tradıtionellen Sinne. Diese These INUSS
zunachst paradox anmuten ber S1E wırd erstens ALLS der Vorgeschichte des Herzogtums
Wuürttemberg haltbar, zweıtens durch die politischen Veränderungsprozesse 1m Jungen
Königreich oreitbar und drıttens 1m Interessenkalkül des Verfassungsstreits sıchtbar. Des-
halb veranschaulicht die drıtte der folgenden Momentaufnahmen den partiellen Eınklang
1m konstitutionellen Wurttemberg, während die zweıte die Ex1istenznote des ftrisch 11 -
korporierten Adels 1m Königreich abbildet Di1e ındes zeıgt gerade 1ne 11 -
ex1istente Arıistokratie, hatte siıch doch das Herzogtum gerade durch die Inex1ıstenz eines
ınlindischen Adels ausgezeichnet.

Fın Land hne del
Ware nach den Altwürttembergern CHANSCH, hätte das ZELrOSLT leiben können. Der
del bildete namlıch einen ausgesprochenen Störfaktor 1n der württembergischen Politik.
Das Herzogtum zeichnete sıch gerade dadurch AaUS, dass eben über keıine landsässıge
Arıstokratie verfügte. Adelıge Begınn der euzeılt ALLS dem wuürttembergischen
Territorialverband ausgeschieden, schon der Tübinger Vertrag ALLS dem Jahre 1514
davon: siıcherte die Vorrangstellung der württembergischen Ehrbarkeit al die den
del 1n seiınen Amtsftunktionen Auf diese We1se wuchs die Ehrbarkeit eiıner
schwer efinıerbaren bürgerlichen Machitelite heran?, ALLS der siıch der »besondere, eıgen-
willige Beamtenstand«1© des alten Herzogtums rekrutierte. Um die 200 Famılien

Endel1l, die ıhrerselts 1ne bürgerliche Dynastiebildung betrieben. Den Machtvorrang
der Ehrbarkeit stabilisierten nıcht zuletzt Heıraten; solche langfristig eingeüubten Muster
wırkten noch Ende des 18 Jahrhunderts nach, 1n der (Jeneratiıon des Dichters Fried-
rich Hölderlin (1770-1843)12, der sıch ındes entsprechenden ÄAnsınnen se1ner Multter enNTt-

ZOS Indem Hölderlin se1ne gesellschaftliche Stellung nıcht auf schwägerliche Verbindun-
SCH, sondern auf se1ne Leistung als AÄAutor oruünden gedachte!?, appellierte Just

Ebd., V{
Christoph VOLKMAR, Landesherrschaft und territorlale Funktionseliten 1500 Wurttem-

bere und Sachsen 11771 Vergleich, ın:‘ Auft dem Weo Z.UF politischen Partızıpation? Landstände und
Herrschaft 11771 deutschen Südwesten, he. Sönke LOREN7Z DPeter KRÜCKERT, Stuttgart 701 O) 45—62,
hıier: 61

Gabriele HAUG-MORITZ, Die württembergische Ehrbarkeit. Annäherungen eine bürgerliche
Machtitelite der Frühen Neuzeıt, Osthildern 2009,

Hansmartın DECKER-HAUFF, Die veIstIYE Führungsschicht Württembergs, 1n Beamtentum und
Ptarrerstand Büdiınger Vortrage 1967/, he. (sunter FRANZ, Limburg a.d Lahn 1972,
51—82, hler: 51
11 HAUG-MORBRITZ, Dhie württembergische Ehrbarkeit (wıe Anm. 9

Priscilla HAYDEN-KOTY, »Sparta Martha«. Pftarramt und Heirat 1n der Lebensplanung Hol-
derlins und 1n seinem Umtfteld, Osthildern 701 1)
13 Ebd., A8RZ
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mandate von evangelischen Städten und Ämtern gestellt wurde; immerhin waren hier 
aber auch der Bischof der Diözese Rottenburg vertreten, ein Repräsentant des Dom-
kapitels und der älteste katholische Dekan, zudem dreizehn Mitglieder der ehemaligen 
Reichsritterschaft, gewählt von ihresgleichen7. 

Katholische Adelige standen also im Zentrum der Politik des konstitutionellen Kö-
nigreiches Württemberg, Mediatisierte vom kleinen Ritter bis zum großen Fürsten. Nur 
standen sie dort eben nicht als katholische Adelige – und im Grunde, so kurios es zu-
nächst klingen mag, auch gar nicht als Adelige im traditionellen Sinne. Diese These muss 
zunächst paradox anmuten. Aber sie wird erstens aus der Vorgeschichte des Herzogtums 
Württemberg haltbar, zweitens durch die politischen Veränderungsprozesse im jungen 
Königreich greifbar und drittens im Interessenkalkül des Verfassungsstreits sichtbar. Des-
halb veranschaulicht die dritte der folgenden Momentaufnahmen den partiellen Einklang 
im konstitutionellen Württemberg, während die zweite die Existenznöte des frisch in-
korporierten Adels im neuen Königreich abbildet. Die erste indes zeigt gerade eine in-
existente Aristokratie, hatte sich doch das Herzogtum gerade durch die Inexistenz eines 
inländischen Adels ausgezeichnet.

1. Ein Land ohne Adel

Wäre es nach den Altwürttembergern gegangen, hätte das getrost so bleiben können. Der 
Adel bildete nämlich einen ausgesprochenen Störfaktor in der württembergischen Politik. 
Das Herzogtum zeichnete sich gerade dadurch aus, dass es eben über keine landsässige 
Aristokratie verfügte. Adelige waren am Beginn der Neuzeit aus dem württembergischen 
Territorialverband ausgeschieden, schon der Tübinger Vertrag aus dem Jahre 1514 zeugt 
davon; er sicherte die Vorrangstellung der württembergischen Ehrbarkeit ab8, die den 
Adel in seinen Amtsfunktionen ersetzte. Auf diese Weise wuchs die Ehrbarkeit zu einer 
schwer definierbaren bürgerlichen Machtelite heran9, aus der sich der »besondere, eigen-
willige Beamtenstand«10 des alten Herzogtums rekrutierte. Um die 200 Familien waren es 
am Ende11, die ihrerseits eine bürgerliche Dynastiebildung betrieben. Den Machtvorrang 
der Ehrbarkeit stabilisierten nicht zuletzt Heiraten; solche langfristig eingeübten Muster 
wirkten noch am Ende des 18. Jahrhunderts nach, in der Generation des Dichters Fried-
rich Hölderlin (1770–1843)12, der sich indes entsprechenden Ansinnen seiner Mutter ent-
zog. Indem Hölderlin seine gesellschaftliche Stellung nicht auf schwägerliche Verbindun-
gen, sondern auf seine Leistung als Autor zu gründen gedachte13, appel lierte er just an 

7 Ebd., XVf.
8 Christoph Volkmar, Landesherrschaft und territoriale Funktionseliten um 1500. Württem-
berg und Sachsen im Vergleich, in: Auf dem Weg zur politischen Partizipation? Landstände und 
Herrschaft im deutschen Südwesten, hg. v. Sönke Lorenz u. Peter Rückert, Stuttgart 2010, 45–62, 
hier: 61.
9 Gabriele Haug-Moritz, Die württembergische Ehrbarkeit. Annäherungen an eine bürgerliche 
Machtelite der Frühen Neuzeit, Ostfildern 2009, 3.
10 Hansmartin Decker-Hauff, Die geistige Führungsschicht Württembergs, in: Beamtentum und 
Pfarrerstand 1400–1800. Büdinger Vorträge 1967, hg. v. Günter Franz, Limburg a. d. Lahn 1972, 
51–82, hier: 51.
11 Haug-Moritz, Die württembergische Ehrbarkeit (wie Anm. 9), 19.
12 Priscilla A. Hayden-Roy, »Sparta et Martha«. Pfarramt und Heirat in der Lebensplanung Höl-
derlins und in seinem Umfeld, Ostfildern 2011, 32.
13 Ebd., 287.
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Jenes Ethos, das siıch ımmer starker adelskritise geltend machte, teıls 1n Verteidigung der
Ehrbarkeıt, teils gerade S1E gerichtet.

Der Ehrbarkeit gelang C5, ıhre politische und soz1ale Monopolstellung b1iıs 4115 Ende
des 18 Jahrhunderts behaupten, cehr auch die Herzöge versuchten, diese Strukturen
durch eınen gefügigen Dienstadel aufzubrechen. ar] Alexander (1684-1737) und ar]
ugen (1728—1793) üuhrten unzählıge Attacken aut diese Machtposition, die überwıe-
gend scheiterten; davon ZCEUSCH die Religionsreversalıen (1733) mıiıt denen der Geheime
Rat dem 1L  5 katholischen Herrscher die Funktionen des Landesbischofts übernahm,
respektive der Erbvergleich (1770) der die alten Rechte der Landschaft bekräftigte. Den-
noch besetzten noch Ende des ÄAncıen Regime zahlreiche Arıstokraten und ‚Wr

tremdbürtige, herrschertreue W1€e 1n vielen Ländern, die Fürstenbergs beispielsweise
hielten 1n ıhrem Terriıtorium dl nıcht anders14 die nach W1€e VOTL bestehenden adeligen
Bänke 1m Geheimen KRat, 1n den Regierungskollegien und 1m Hofgericht!>. Eben dieses
als autokratisch empfundene Rekrutierungsmuster, das ausländische Adelıge loyal den
Herrscher band, geriet Ende des 18 Jahrhunderts scharte Kritik. Bislang hatte
siıch die Ehrbarkeit mıiıt der schieren Anzahl der Posten noch unwillig abfinden können.
Nun aber wurden die attraktıven Beamtenstellen 1n Wurttemberg VOo Wachstum einer
dazu qualifizierten Bevölkerung derart überbeansprucht, dass 1ne bisweilen oıftige, b1s-
weılen auch VO Revolutionsrhetorik zugespitzte Adelskritik vehemente Pamphlete und
andere pomtıerte Druckschritten hervorbrachte. Fın Pasquull ALLS dem Jahre 791 iwa

beklagte: Eın Lands ınd hat Ehren-Stellen UuN Aemtern sein ausschliefßlich Recht,
doch schleichet siıch 177 manchen Fällen VO Ausland her e1N feiler Knecht UuN SeINE

eINZ gE Sorgen sind: für siıch sein geborgenl6,
Derlei Kritik Wl prinzıpiell, aber zugleich persönlich gemeınt. IUlustrieren lässt

sıch das Exempel des 1 den Reformjahren nach SOO einflussreichen Mınıusters
Philipp Christian Friedrich Freiherr VO Normann (1756-1817), 1m Jahre S03 mıt
G ut un Tıtel Ehrenftels versehen. Normann Tammtie ALLS eiınem pommerschen Rıt-
tergeschlecht un W al fruh aut iıne Karrıere 1m wuürttembergischen Staatsdienst VOI-
bereıtet worden: durch 1ne iıntensıve Ausbildung der herzoglichen Karls-Schule,
1 der die Ehrbarkeit mıt Recht 1ne Instıitution wıtterte, die ıhre Macht vermındern
sollte Auft Normanns preiserfüllte Schul- un Studienzeıiten tolgte schon 1 Jungen
Jahren 1ne glänzende Karrıere 1m württembergischen Staatsdienst, die ıhn manche
offenkundig beneideten. Denn tand 1m Oktober des Jahres 794 se1iner Haus-
tur eınen wen1g schmeıchelhatten Zettel angeheftet, der heftige Beschwerde über die
fremdbürtige Konkurrenz Spitzenstellungen 1m Staatsdienst tuhrte. Normann,
ALLS ausländischem del CNTISPrFOSSCH, un ındırekt se1ın herzoglicher Patron ekamen

lesen: Wehe dem Fürsten, der Buben Räate[/n/ EYNANMNLT, die zmeder Landesverfas-
SUHS kennen, auch nıcht geborne Wırtemberger sind, mithıin die [jntertanen zmeder
behandlen noch WweENnNILET heurteilen 70ISsSENL/. Nur wenıge Tage spater erschien 1n

arl BADER, Zur Lage und Haltung des schwäbischen Adels nde des alten Reiches, ın:‘
WLG 5) 1941, 335—389, hıer: 1672
15 Friedrich WINTTERLIN, Geschichte der Behördenorganıisation 1n Württemberg, Bıs ZU

Regierungsantrıitt König Wıilhelms I) Stuttgart 1904, 170
Pasquıill den Ausschufß des Landtags. 1791, 1n Geschichtliche Lieder und Sprüche Wurttem-

bergs, he. arl STEIFF Gebhard MEHRING, Stuttgart 1912, 722t., hıier 77
Pasquıill auf den württembergischen Regierungsrat VOo Normann, ın:‘ Jakobinische Flugschrıif-

ten AUS dem deutschen Süden nde des Jahrhunderts, he Heinrich SCHEEL, / Ost-]Berlin 1965,
184
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jenes Ethos, das sich immer stärker adelskritisch geltend machte, teils in Verteidigung der 
Ehrbarkeit, teils gerade gegen sie gerichtet.

Der Ehrbarkeit gelang es, ihre politische und soziale Monopolstellung bis ans Ende 
des 18. Jahrhunderts zu behaupten, so sehr auch die Herzöge versuchten, diese Strukturen 
durch einen gefügigen Dienstadel aufzubrechen. Karl Alexander (1684–1737) und Karl 
Eugen (1728–1793) führten unzählige Attacken auf diese Machtposition, die überwie-
gend scheiterten; davon zeugen die Religionsreversalien (1733), mit denen der Geheime 
Rat statt dem nun katholischen Herrscher die Funktionen des Landesbischofs übernahm, 
respektive der Erbvergleich (1770), der die alten Rechte der Landschaft bekräftigte. Den-
noch besetzten noch am Ende des Ancien Régime zahlreiche Aristokraten – und zwar 
fremdbürtige, herrschertreue wie in so vielen Ländern, die Fürstenbergs beispielsweise 
hielten es in ihrem Territorium gar nicht anders14 – die nach wie vor bestehenden adeligen 
Bänke im Geheimen Rat, in den Regierungskollegien und im Hofgericht15. Eben dieses 
als autokratisch empfundene Rekrutierungsmuster, das ausländische Adelige loyal an den 
Herrscher band, geriet am Ende des 18. Jahrhunderts unter scharfe Kritik. Bislang hatte 
sich die Ehrbarkeit mit der schieren Anzahl der Posten noch unwillig abfinden können. 
Nun aber wurden die attraktiven Beamtenstellen in Württemberg vom Wachstum einer 
dazu qualifizierten Bevölkerung derart überbeansprucht, dass eine bisweilen giftige, bis-
weilen auch von Revolutionsrhetorik zugespitzte Adelskritik vehemente Pamphlete und 
andere pointierte Druckschriften hervorbrachte. Ein Pasquill aus dem Jahre 1791 etwa 
beklagte: Ein Lands Kind hat zu Ehren-Stellen / und Aemtern sein ausschließlich Recht, 
/ doch schleichet sich in manchen Fällen / vom Ausland her ein feiler Knecht / und seine 
erste einz’ge Sorgen / sind: um für sich zu sein geborgen16.

Derlei Kritik war prinzipiell, aber zugleich persönlich gemeint. Illustrieren lässt 
sich das am Exempel des in den Reformjahren nach 1800 so einflussreichen Ministers 
Philipp Christian Friedrich Freiherr von Normann (1756–1817), im Jahre 1803 mit 
Gut und Titel Ehrenfels versehen. Normann stammte aus einem pommerschen Rit-
tergeschlecht und war früh auf eine Karriere im württembergischen Staatsdienst vor-
bereitet worden: durch eine intensive Ausbildung an der herzoglichen Karls-Schule, 
in der die Ehrbarkeit mit Recht eine Institution witterte, die ihre Macht vermindern 
sollte. Auf Normanns preiserfüllte Schul- und Studienzeiten folgte schon in jungen 
Jahren eine glänzende Karriere im württembergischen Staatsdienst, um die ihn manche 
offenkundig beneideten. Denn er fand im Oktober des Jahres 1794 an seiner Haus-
tür einen wenig schmeichelhaften Zettel angeheftet, der heftige Beschwerde über die 
fremdbürtige Konkurrenz um Spitzenstellungen im Staatsdienst führte. Normann, 
aus ausländischem Adel entsprossen, und indirekt sein herzoglicher Patron bekamen 
zu lesen: Wehe dem Fürsten, der Buben zu Räte[n] ernannt, die weder Landesverfas-
sung kennen, auch nicht geborne Wirtemberger sind, mithin die Untertanen weder zu 
behandlen noch weniger zu beurteilen wissen17. Nur wenige Tage später erschien in 

14 Karl S. Bader, Zur Lage und Haltung des schwäbischen Adels am Ende des alten Reiches, in: 
ZWLG 5, 1941, 335–389, hier: 362.
15 Friedrich Wintterlin, Geschichte der Behördenorganisation in Württemberg, Bd. 1: Bis zum 
Regierungsantritt König Wilhelms I., Stuttgart 1904, 170.
16 Pasquill an den Ausschuß des Landtags. 1791, in: Geschichtliche Lieder und Sprüche Württem-
bergs, hg. v. Karl Steiff u. Gebhard Mehring, Stuttgart 1912, 722f., hier: 722.
17 Pasquill auf den württembergischen Regierungsrat von Normann, in: Jakobinische Flugschrif-
ten aus dem deutschen Süden Ende des 18. Jahrhunderts, hg. v. Heinrich Scheel, [Ost-]Berlin 1965, 
184.
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Stuttgart C1M Pasquıill das kernige Forderung noch pauschaler fassen
wuflte Ausländer fort18

Iso verstaärkten wuürttembergische Sonderumstände JeN«C breıite Adelskritik fur die
aufklärerische Ideen schwingungsreichen Resonanzboden bereıtet hatten Auf
scharte Kritik st1efß unablässig die angeblich ungeheure enge VO  x ausländıschen Edel-
leuten mnelche dem Dzenste des Staates angestellt sind19 WIC Po-
lemik ALLS dem Jahre 793 hiefß Im Umteld des SOgeNannNtEN Reformlandtags der Jahre
797 b1iıs 799 der Fundamentaldebatte über die Politik und die politische Ord-
DNUDNS Wüuürttembergs geriet20 wurden solche Forderungen endgültig Legıion zahlreiche
Flugschriften mMmOoNıLeErten 1L  5 C1M indıgenes Besetzungsrecht fur Beamtenstellen. Herzog
Friedrich I{ —1 eben Eerst ZULC Herrschaftt gelangt, S1INS aut solche Forderungen
Prompt C1IMN, ındem Maäarz des Jahres 798 die vormals exklusıv adelig besetzten Prä-
siıdenten- und Direktorenstellen fur bürgerliche Bewerber Ööffnete21. Diese Mafßnahme
erweckte eEeINErSEeILTSs den Eindruck patrıotischen volksnahen Herrschers der nıcht
länger aut tremdbürtige Arıstokraten Andererseılts NUuLZiIEe SIC den Ruch mangeln-
der Qualifikation fur Staatsdienste den die MI1L entsprechenden ÄAmtern ausgeStatteten
Adeligen längst geraten Bereıts Friedrichs Onkel Herzog arl ugen hatte das
Rekrutierungsreservoir SC1IHETr Beamten und indıgene Experten herangebildet
An der als Miıliıtärakademie gegründeten Jahre 781 ZUTFLCF Universıitat erhobenen Karls-
Schule Stuttgart eEeINErSEeILTSs ausländische Adelige untergebracht andererselts mehr
und mehr bürgerliche Begabte ALLS dem Inland Friedrich Schiller (1759-1 805) Veritrat den
Iypus des (potentiellen) bürgerlichen Experten Staatsdieners WIC eın anderer C1M hoch-
ıntelligenter UuUNSCI Mann Stuttgart hervorragend ausgebildet und prinzıpiell dem Lan-
desherrn der Landschaft verpflichtet” 11 ıdeale Besetzung fur wichtige Posten

Miılitär- oder Staatsdienst UIMMNSO mehr als der Karls Schule Kameaeralıistik
gelehrt wurde23, n MLTL autklärerischem Pathos betriebenen Modernistenschaft deren
die Landesuniversität Tübingen b1iıs 798 entbehrte

Zahlreiche württembergische Spitzenbeamte n Jahre ehemalıge Schüler WIC ehe-
malıge Lehrer hatten die Karls Schule durchlauten erfolgreich dass ıhre Kxpertise
Grund W Al SIC einschlägige Verzeichnisse autzunehmen Das Gelehrte Schwa-
hben wıdmete Jahre S02 dem Legatıonsrat und trüheren Karls Schulen Protessor
August Friedrich atz (1757-1821)?* dem Tübinger Kamaeralıistik Professor Friedrich

18 An Ihro Durchlauchl(t]; dem Herzıg Ludwigsburg, Jakobinische Flugschriften (wıe Anm
17) 1855 1857 hıer 187

Freymüthige Darstellung des Adels Wıiırtembere INL1IL AÄAnhang VO Aktenstücken die
Abstellung Wıiırtembergischer Landes Beschwerden betreffend Aus dem ten Stück VOo Häberlins
STAAts Archıv besonders abgedruckt Berlin/ Helmstedt 1709%
20 Sıehe Ewald (3ROTHE Der württembergische Reformlandtag 1797 17909 WLG 4A8 1980
161 200
71 Herzog Friedrichs I1{ Entschließung 11 Besetzung der Civıl und Mılitärstellen Jagd und
Forstbeschwerden .5 Stuttgart Marz 1798 DPAUTL Württemberge 1797 816/19 (wıe
Anm Bd 769{
7 DPeter Andre ÄAI1LT Schiller Leben Werk el Bd München 2000 113 135
723 Robert Uhland Geschichte der Hohen Karlsschule Stuttgart Stuttgart 1953 1172 114
24 Johann ] (JRADMANN Das velehrte Schwaben der Lexicon der lebenden schwäbischen
Schrittsteller VOTAaUS C1M Geburtstags Almanach und hıntennach C111 Ortsverzeichni(% Ravensburg
18072 71
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Stuttgart ein weiteres Pasquill, das seine kernige Forderung noch pauschaler zu fassen 
wußte: Ausländer fort18. 

Also verstärkten württembergische Sonderumstände jene breite Adelskritik, für die 
aufklärerische Ideen einen schwingungsreichen Resonanzboden bereitet hatten. Auf 
scharfe Kritik stieß unablässig die angeblich ungeheure Menge von ausländischen Edel-
leuten, welche in dem Dienste des Staates angestellt sind19, wie es in einer weiteren Po-
lemik aus dem Jahre 1793 hieß. Im Umfeld des sogenannten Reformlandtags der Jahre 
1797 bis 1799, der zu einer Fundamentaldebatte über die Politik und die politische Ord-
nung Württembergs geriet20, wurden solche Forderungen endgültig Legion; zahlreiche 
Flugschriften monierten nun ein indigenes Besetzungsrecht für Beamtenstellen. Herzog 
Friedrich II. (1754–1816), eben erst zur Herrschaft gelangt, ging auf solche Forderungen 
prompt ein, indem er im März des Jahres 1798 die vormals exklusiv adelig besetzten Prä-
sidenten- und Direktorenstellen für bürgerliche Bewerber öffnete21. Diese Maßnahme 
erweckte einerseits den Eindruck eines patriotischen, volksnahen Herrschers, der nicht 
länger auf fremdbürtige Aristokraten setze. Andererseits nutzte sie den Ruch mangeln-
der Qualifikation für Staatsdienste, in den die mit entsprechenden Ämtern ausgestatteten 
Adeligen längst geraten waren. Bereits Friedrichs Onkel, Herzog Karl Eugen, hatte das 
Rekrutierungsreservoir seiner Beamten erweitert und indigene Experten herangebildet. 
An der als Militärakademie gegründeten, im Jahre 1781 zur Universität erhobenen Karls-
Schule in Stuttgart waren einerseits ausländische Adelige untergebracht, andererseits mehr 
und mehr bürgerliche Begabte aus dem Inland. Friedrich Schiller (1759–1805) vertrat den 
Typus des (potentiellen) bürgerlichen Experten-Staatsdieners wie kein anderer: ein hoch-
intelligenter junger Mann, in Stuttgart hervorragend ausgebildet und prinzipiell dem Lan-
desherrn statt der Landschaft verpflichtet22 – eine ideale Besetzung für wichtige Posten 
im Militär- oder Staatsdienst, umso mehr, als an der Karls-Schule intensiv Kameralistik 
gelehrt wurde23, jener mit aufklärerischem Pathos betriebenen Modernistenschaft, deren 
die Landesuniversität Tübingen bis 1798 entbehrte. 

Zahlreiche württembergische Spitzenbeamte jener Jahre, ehemalige Schüler wie ehe-
malige Lehrer, hatten die Karls-Schule durchlaufen, so erfolgreich, dass ihre Expertise 
Grund genug war, sie in einschlägige Verzeichnisse aufzunehmen: Das Gelehrte Schwa-
ben widmete im Jahre 1802 u. a. dem Legationsrat und früheren Karls-Schulen-Professor 
August Friedrich Batz (1757–1821)24, dem Tübinger Kameralistik-Professor Friedrich 

18 An Ihro Durchlauch[t], dem Herzig zu Ludwigsburg, in: Jakobinische Flugschriften (wie Anm. 
17), 185–187, hier: 187.
19 Freymüthige Darstellung des Adels in Wirtemberg mit einem Anhang von Aktenstücken die 
Abstellung Wirtembergischer Landes-Beschwerden betreffend: Aus dem 12ten Stück von Häberlins 
Staats-Archiv besonders abgedruckt, Berlin / Helmstedt 1793, 5.
20 Siehe Ewald Grothe, Der württembergische Reformlandtag 1797–1799, in: ZWLG 48, 1989, 
161–200.
21 Herzog Friedrichs II. Entschließung wegen Besetzung der Civil- und Militärstellen, Jagd- und 
Forstbeschwerden u.s.w., Stuttgart, 17. März 1798, in: Paul, Württemberg 1797–1816/19 (wie 
Anm. 2), Bd. 2, 769f.
22 Peter-André Alt, Schiller. Leben – Werk – Zeit, Bd. 1, München 2000, 113–135.
23 Robert Uhland, Geschichte der Hohen Karlsschule in Stuttgart, Stuttgart 1953, 112–114.
24 Johann J. Gradmann, Das gelehrte Schwaben: oder Lexicon der jetzt lebenden schwäbischen 
Schriftsteller: voraus ein Geburtstags-Almanach und hintennach ein Ortsverzeichniß, Ravensburg 
1802, 19–21.
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arl Fulda 1788)2> dem Kegierungsrat Benjamın Ferdinand ohl (1766-1 845 )26
dem Spater geadelten Vater Robert VOo  5 Mohls D— dem RKegierungsrat Johann
Friedrich Schmidlın (1780-1 830)27, dem Rechtsprofessor arl Friedrich deeger
1813)28, dem General und ehemaligen Leıter der Karls-Schule Christoph Dionysıus VO

deeger (1740—1808)29, dem Landschaftsassessor Elıas Gotttried Steeb (1767—-1 808 )50 und
dem RKegierungsrat ar] Eberhard Wiachter 1829)1 CISCIIC Kıntrage

Mıt der Etablierung der Karls Schule machte sıch Herzog arl ugen nıcht 1Ur C1M
NL1 adelıges Ressentiment sondern auch Verwerfungen ınnerhalb der Ehrbarkeit UNUuL-

der intensıvıer Wettbewerb die begehrten Beamtenposten deren Zu-
sammenhalt Der ALLS alteingesessenen Dynastıe stammende Dichter ]Justinus Kerner

bedauerte bezeichnenderweıise Spater dass nıcht mehr den (Jenuss der
dann bereıts aufgehobenen Karls Schule gekommen W Al. WIC ıhn alteren Bruüder
noch gehabt hatten?32 Ogar Famılien ALLS den Reihen der Ehrbarkeit begannen also
höherer Qualifikation 1hr eıl suchen erners Bedauern W alr C1M rückblickendes aber
gerade daraus gew1nnt SC1IHNECNMN esonderen Quellenwert Kerner hatte VOTL Augen wel-
che glänzende Karrıere vielen e1nst1gen Karls-Schülern beschieden W adl, zumal den Jah
TE  - der württembergischen Fxpansıon: Der ehemalıge Karls-Schüler Carl Friedrich IDJE
ZINSCI berichtete ı SC1IHNECN CISCHCH Memoıren X  ‚9 WIC C1M +abellarısches
Verzeichnif VO  x allen ı den nNek” eraworbenen Landes angestellten geistlichen UuN meItIı-
chen Beamten NT Bemerkung ıhrer persönlichen Verhältnisse UuN ıhres Einkommens
verfertigen UuN zugleich bey jedem FEinzelnen 01 Zeugnifß über SECLINEN Charakter
Kenntnisse UuN Fähigkeiten beyzufügen hatte33 nDıizınger der zwıischen den Jahren
S05 und S15 als Sekretär der Ober-Landes Kkommıissıon ZULC Inbesitznahme als Mıt-
glied Kloster-Aufhebungs Kommıiss1ıon als Beamter bel der Stuttgarter General-
Landes Kkommıissıon der Kanzlei des Staats Mınısteriums als Oberamtmann
Biberach Stuttgart und Ravensburg, schliefßlich als Stuttgarter Stadtdirektor gleich acht
verschiedene Posten versah*

Aus der Karls Schule wuchs also 11 Leistungselıte heran fur die die mediatısıerten
Adeligen ( Ua ıhres Standes dr keıine Konkurrenz darstellten auch wurden die arıstokra-
tischen Schüler der Karls Schule gvegenüber ıhren bürgerlichen Kommiilitonen keineswegs
privilegiert Vielmehr mMUSSIeN siıch JeN«C MI1L diesen INnNeSSCH Karls Schüler tanden sıch
der württembergischen Zentralverwaltung b1iıs hın den Mınısterimtern WIC der

25 Ebd 160{ Werner (JEBHARDT Dhe Schüler der Hohen Karlsschule Fın biographisches Lex1-
kon Stuttgart 2011 243
726 (JRADMANN Das velehrte Schwaben (wıe Anm 24) 301{ (JEBHARDT Dhe Schüler der Hohen
Karlsschule (wıe Anm 25) 387

(JRADMANN Das velehrte Schwaben (wıe Anm 24) 576 (JEBHARDT Ie Schüler der Hohen
Karlsschule (wıe Anm 25) 474{
8 (JRADMANN Das velehrte Schwaben (wie Anm 24) 6172
0 Ebd 614
30 Ebd 650 (JEBHARDT Ie Schüler der Hohen Karlsschule (wıe Anm 25) 504
31 (JRADMANN Das velehrte Schwaben (wıe Anm 24) 717{ (JEBHARDT Dhe Schüler der Hohen
Karlsschule (wıe Anm 25) 5410
37 Justinus KERNER Bilderbuch AUS ILEC1NETr Knabenzeit [JERS Ausgewählte Werke, he
(sunter (3RIMM Stuttgart 1981 111 163 hıer 358
33 arl [H7ZINGER Denkwürdigkeiten AUS INC1NEIN Leben und AUS ILEC1INETr el Fın Beıitrag ZUTFr
Geschichte Deutschlands, vornämlıch 1ber Würtembergs und dessen Verfassung, Tübingen 18233
1 70{
34 Ebd 1172 161 170{ 172{ 198 267 1406 337
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Karl Fulda (1724–1788)25, dem Regierungsrat Benjamin Ferdinand Mohl (1766–1845)26, 
dem später geadelten Vater Robert von Mohls (1799–1875), dem Regierungsrat Johann 
Friedrich Schmidlin (1780–1830)27, dem Rechtsprofessor Karl Friedrich Seeger (1757–
1813)28, dem General und ehemaligen Leiter der Karls-Schule Christoph Dionysius von 
Seeger (1740–1808)29, dem Landschaftsassessor Elias Gottfried Steeb (1767–1808)30 und 
dem Regierungsrat Karl Eberhard Wächter (1758–1829)31 eigene Einträge. 

Mit der Etablierung der Karls-Schule machte sich Herzog Karl Eugen nicht nur ein 
anti-adeliges Ressentiment, sondern auch Verwerfungen innerhalb der Ehrbarkeit zunut-
ze; der intensivierte Wettbewerb um die begehrten Beamtenposten sprengte deren Zu-
sammenhalt. Der aus einer alteingesessenen Dynastie stammende Dichter Justinus Kerner 
(1786–1862) bedauerte bezeichnenderweise später, dass er nicht mehr in den Genuss der 
dann bereits aufgehobenen Karls-Schule gekommen war, wie ihn seine älteren Brüder 
noch gehabt hatten32. Sogar Familien aus den Reihen der Ehrbarkeit begannen also, in 
höherer Qualifikation ihr Heil zu suchen. Kerners Bedauern war ein rückblickendes, aber 
gerade daraus gewinnt es seinen besonderen Quellenwert. Kerner hatte vor Augen, wel-
che glänzende Karriere vielen einstigen Karls-Schülern beschieden war, zumal in den Jah-
ren der württembergischen Expansion: Der ehemalige Karls-Schüler Carl Friedrich Di-
zinger (1774–1842) berichtete in seinen eigenen Memoiren extra, wie er ein tabellarisches 
Verzeichniß von allen in den neu erworbenen Landes angestellten geistlichen und weltli-
chen Beamten, mit Bemerkung ihrer persönlichen Verhältnisse und ihres Einkommens, zu 
verfertigen und zugleich bey jedem Einzelnen ein Zeugniß über seinen Charakter, seine 
Kenntnisse und Fähigkeiten beyzufügen hatte33 – jener Dizinger, der zwischen den Jahren 
1805 und 1815 als Sekretär der Ober-Landes-Kommission zur Inbesitznahme, als Mit-
glied einer Kloster-Aufhebungs-Kommission, als Beamter bei der Stuttgarter General-
Landes-Kommission sowie in der Kanzlei des Staats-Ministeriums, als Oberamtmann in 
Biberach, Stuttgart und Ravensburg, schließlich als Stuttgarter Stadtdirektor gleich acht 
verschiedene Posten versah34. 

Aus der Karls-Schule wuchs also eine Leistungselite heran, für die die mediatisierten 
Adeligen qua ihres Standes gar keine Konkurrenz darstellten; auch wurden die aristokra-
tischen Schüler der Karls-Schule gegenüber ihren bürgerlichen Kommilitonen keineswegs 
privilegiert. Vielmehr mussten sich jene mit diesen messen. Karls-Schüler fanden sich in 
der württembergischen Zentralverwaltung – bis hin zu den Ministerämtern – wie in der 

25 Ebd., 160f. – Werner Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule. Ein biographisches Lexi-
kon, Stuttgart 2011, 243.
26 Gradmann, Das gelehrte Schwaben (wie Anm. 24), 391f. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen 
Karlsschule (wie Anm. 25), 382.
27 Gradmann, Das gelehrte Schwaben (wie Anm. 24), 576. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen 
Karlsschule (wie Anm. 25), 474f.
28 Gradmann, Das gelehrte Schwaben (wie Anm. 24), 612.
29 Ebd., 614.
30 Ebd., 650. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule (wie Anm. 25), 504.
31 Gradmann, Das gelehrte Schwaben (wie Anm. 24), 717f. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen 
Karlsschule (wie Anm. 25), 540.
32 Justinus Kerner, Bilderbuch aus meiner Knabenzeit, in: Ders., Ausgewählte Werke, hg. v. 
Gunter Grimm, Stuttgart 1981, 111–363, hier: 358.
33 Carl F. Dizinger, Denkwürdigkeiten aus meinem Leben und aus meiner Zeit. Ein Beitrag zur 
Geschichte Deutschlands, vornämlich aber Würtembergs und dessen Verfassung, Tübingen 1833, 
170f.
34 Ebd., 112, 161, 170f., 172f., 198, 267, 306, 332.
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Fläche besonders autfallend ausgerechnet der neuwürttembergischen RKegierung
Ellwangen zwıischen S03 und S06 die MI1L der Verwaltung der sakularısıerten und _-
diatisıerten Territorien betraut war?> vorab Staatsminıiıster Normann Ehrenfels dem
der Urganısations Kommıiss1ıon fur die Ubernahme Neuwürttembergs Johann Leonard
Parrot und Carl Eberhard VO Wiachter beigegeben waren?6 beide ehemalıge
Karls Schüler Parrot WIC Wiachter der MLItL CISCHCH Publikationen brilliert hatte und nach

Ordensauszeichnung der Karls Schule sogleich als RKRegierungs Sekretär den
Staatsdienst CINSELFELEN WAar: Gerade das kameralıstische Handwerk beherrschten die
Karls Schüler beispielsweise arl Friedrich Reischach der MI1L esonderen
Leıistungen bel der Urganısation des deparatstaates überzeugte?8 In der ESAMLWUFLLEM-
bergischen Staatsministerialkanzleı wiederum glänzten bald August Friedrich at7z und
Johann August Reufiß die beide der Karls Schule gelehrt hatten??

Im zweıten Jahrzehnt des 19 Jahrhunderts WwWeltere Kommiilitonen vorgerückt
als Kanzlei Direktor Just1iz Mınısterium arl Heıinrich Schwab 1847 )40 als IDIE
rektoren des Ober-Tribunals ar] Albrecht Friedrich VO Heyd und ar]
Friedrich VOo  5 (307 als Direktor des Esslinger Kriminal Gerichts Hoftes
Ludwig Huber als Direktor des Rottenburger Kriminal Gerichts Hoftes
August Friedrich VO Baz (1767-1819) als Direktor des Ellwanger Kriminal Gerichts-
Hoftes Johann Philıpp Christian VO Heuchelin (1767-1819), als Ober-Justiz-Rat UI-
Iner Appellations-Gerichts-Hof arl August Ess1ig 6— während ar] Wach-
ter und Chrıstoph Dunger (geb. als Ober-Regierungs--Räte ı Innenmıunısterium
dienten*1, Johann Friedrich Schmuidlin als Direktor des Evangelischen Konsıstoriums*2,
BenjJamın Ferdinand VOo  5 ohl als Direktor des Medizinal Kollegiums* arl Chrıstian
VO deeger als Direktor des Ober-Bau Rates*+4 Ebenso tanden sıch den
NECU eingerichteten VICTI württembergischen reisen institutionalisiert als Mafßnahme

35 Max MILLER Dhe Urganısation und Verwaltung VOo Neuwürttemberg Herzog und
Kurfürst Friedrich Stuttgart / Berlin 1934
16 [J)ERS Dhe Urganısatıion und Verwaltung VOo Neuwürttemberge Herzog und Kurfürst
Friedrich 11; Württembergische Vierteljahrsheifte für Landesgeschichte 1931 1172 176
hıer 143

[J)ERS Dhe Urganısatıion und Verwaltung VOo Neuwürttemberge Herzog und Kurfürst
Friedrich / 11}, Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte 1931 266 308 hlıer
781 arl Eberhard VOo Wiächter Neuer Nekrolog der Deutschen Bd Ilmenau 1831
5// 8R hıer 570 — (3RADMANN Das velehrte Schwaben (wıe Anm 24) 717
18 MILLER Ie Urganısation und Verwaltung VO Neuwürttemberge Herzog und Kurfürst
Friedrich 1| (wıe Anm 36) 202
30 MILLER Ie Urganısation und Verwaltung VO Neuwürttemberge Herzog und Kurfürst
Friedrich 11 ] (wıe Anm 37) 779
A0 Justız Departement Königlıch Württembergisches STAAts und Regierungs Blatt VOo Jahr
1817 Nr Beilage A (JEBHARDT Ie Schüler der Hohen Karlsschule (wıe Anm 25) 4A84 200
259 304 60 200 731
41 Departement des Innern und des Kirchen und Schul Wesens, Königlıch Württembergisches
STAAts und Regierungs Blatt VOo Jahr 1817 Nr 70 Beilage (JEBHARDT Ie Schüler der
Hohen Karlsschule (wıe Anm 25) 540 216
4A7 Departement des Innern (wıe Anm 41) (JEBHARDT De Schüler der Hohen Karlsschule
(wıe Anm 25) 4A74
43 Departement des Innern (wıe Anm 41) (JEBHARDT De Schüler der Hohen Karlsschule
(wıe Anm 25) 387
44 Departement des Innern (wıe Anm 41) (JEBHARDT De Schüler der Hohen Karlsschule
(wıe Anm 25) 4A80
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Fläche, besonders auffallend ausgerechnet in der neuwürttembergischen Regierung in 
Ellwangen zwischen 1803 und 1806, die mit der Verwaltung der säkularisierten und me-
diatisierten Territorien betraut war35: vorab Staatsminister Normann-Ehrenfels, dem in 
der Organisations-Kommission für die Übernahme Neuwürttembergs Johann Leonard 
Parrot (1755–1836) und Carl Eberhard von Wächter beigegeben waren36, beide ehemalige 
Karls-Schüler, Parrot wie Wächter, der mit eigenen Publikationen brilliert hatte und nach 
einer Ordensauszeichnung an der Karls-Schule sogleich als Regierungs-Sekretär in den 
Staatsdienst eingetreten war37. Gerade das kameralistische Handwerk beherrschten die 
Karls-Schüler, beispielsweise Karl Friedrich Reischach (1763–1834), der mit besonderen 
Leistungen bei der Organisation des Separatstaates überzeugte38. In der gesamtwürttem-
bergischen Staatsministerialkanzlei wiederum glänzten bald August Friedrich Batz und 
Johann August Reuß (1751–1820), die beide einst an der Karls-Schule gelehrt hatten39. 

Im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts waren weitere Kommilitonen vorgerückt, 
als Kanzlei-Direktor im Justiz-Ministerium Karl Heinrich Schwab (1781–1847)40, als Di-
rektoren des Ober-Tribunals Karl Albrecht Friedrich von Heyd (1775–1854) und Karl 
Friedrich von Göz (1844–1915), als Direktor des Esslinger Kriminal-Gerichts-Hofes 
Ludwig Huber (1772–1850), als Direktor des Rottenburger Kriminal-Gerichts-Hofes 
August Friedrich von Baz (1767–1819), als Direktor des Ellwanger Kriminal-Gerichts-
Hofes Johann Philipp Christian von Heuchelin (1767–1819), als Ober-Justiz-Rat am Ul-
mer Appellations-Gerichts-Hof Karl August Essig (1776–1854), während Karl Wäch-
ter und Christoph Dünger (geb. 1772) als Ober-Regierungs-Räte im Innenministerium 
dienten41, Johann Friedrich Schmidlin als Direktor des Evangelischen Konsistoriums42, 
Benjamin Ferdinand von Mohl als Direktor des Medizinal-Kollegiums43, Karl Christian 
von Seeger (1773–1858) als Direktor des Ober-Bau-Rates44. Ebenso fanden sich in den 
neu eingerichteten vier württembergischen Kreisen, institutionalisiert als Maßnahme gegen 

35 S. Max Miller, Die Organisation und Verwaltung von Neuwürttemberg unter Herzog und 
Kurfürst Friedrich, Stuttgart / Berlin 1934.
36 Ders., Die Organisation und Verwaltung von Neuwürttemberg unter Herzog und Kurfürst 
Friedrich [I], in: Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte 37, 1931, 112–176, 
hier: 143.
37 Ders., Die Organisation und Verwaltung von Neuwürttemberg unter Herzog und Kurfürst 
Friedrich [II], in: Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte 37, 1931, 266–308, hier: 
281. – Carl Eberhard von Wächter, in: Neuer Nekrolog der Deutschen, Bd. 7.2, Ilmenau 1831, 
577–588, hier: 579. – Gradmann, Das gelehrte Schwaben (wie Anm. 24), 717.
38 Miller, Die Organisation und Verwaltung von Neuwürttemberg unter Herzog und Kurfürst 
Friedrich [I] (wie Anm. 36), 293.
39 Miller, Die Organisation und Verwaltung von Neuwürttemberg unter Herzog und Kurfürst 
Friedrich [II] (wie Anm. 37), 279f.
40 Justiz-Departement, in: Königlich-Württembergisches Staats- und Regierungs-Blatt vom Jahr 
1817, Nr. 70, Beilage A. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule (wie Anm. 25), 484, 290, 
259, 304, 60, 290, 231.
41 Departement des Innern und des Kirchen- und Schul-Wesens, in: Königlich-Württembergisches 
Staats- und Regierungs-Blatt vom Jahr 1817, Nr. 70, Beilage B, 1. – Gebhardt, Die Schüler der 
Hohen Karlsschule (wie Anm. 25), 540, 216.
42 Departement des Innern (wie Anm. 41), 2. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule 
(wie Anm. 25), 474.
43 Departement des Innern (wie Anm. 41), 5. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule 
(wie Anm. 25), 382.
44 Departement des Innern (wie Anm. 41), 6. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule 
(wie Anm. 25), 489.
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Arbeıitsüberlastung 1n den Oberamtern*>, einstige Karls-Eleven: arl August Gottlob VO  5
Buhler (1765-1 848) als Präsıdent 1n Ludwigsburg*6, arl Ludwig Dietrich VO  5 Gemmingen
(1772-1825) als Direktor 1n Reutlingen, als Regierungsrat auch Heınrich dam rofß
(1774-1821) amtıerte*/, Nıkolaus Christoph VOo  5 Freyberg (1767/68—1823) als Präsıdent 1n
Ulm#8, Johann arl Siıgmund VO  5 Holzschuher (1796-1 S61) als Direktor 1n Ellwangen“?.
Qualifizierter del waltete hıer se1nes Ämtes. Im Finanzdepartement wırkten unterdessen
wa Ferdinand Friedrich Dorotheus Eberhard VOo  5 Massenbach (1760—-1 625) als Direktor
der Ober-Rechnungs-Kammer>“ und Johann eorg VOo  5 Seutter (1769-1 833) als Direktor
1m Forst-Kat>l, Friedrich arl VO  5 Gemmingen (1769-1871) als Kreis-Ober-Forstmeinster
1n Ulm?®2, arl Frank Ludwig Dietrich VOo  5 Gemmingen 776-1 854) als Kreis-Ober-Forst-
melılster 1n Ellwangen®3, Christian Gottfried Ptaft (1768—1836) als Ober-Zahlmeister 1n der
Staats-Haupt-Kasse>?*, Christoph Heıinrich VO  5 Hartmann (geb. als einer der Rate 1n
der Staats-Schulden-Verwaltung®>.

uch Oberamtleute ALLS der Karls-Schule: der bereıts Carl Fried-
rich VO Dıizınger diente aAb dem Jahre SO/ 1n Biberach, ehe 1m Jahre S17 ZU Justiz-
rat befördert werden sollte>, arl August Friedrich Glocker (1768—1848) aAb dem Jahre
S03 1n Bönnigheim>7, Immanuel Israel VO Hartmann (1772-1849) aAb dem Jahre S06 1n
Gmünd, aAb dem Jahre S15 wıederum 1n Rottweıl, bevor als Regierungsrat nach Reut-
lingen wechseln sollte>8, Johann Friedrich Ludwig VOo  5 Mıeg (1744-1819) aAb dem Jahre

45 Friedrich WINTTERLIN, Geschichte der Behördenorganisation 1n Württemberg, Bd Die (Jr-
vanısatıonen König W.ilhelms biıs ZU Verwaltungsedikt Marz 1822, Stuttgart 19206,
46 Departement des Innern (wıe Anm 41);, (JEBHARDT, Die Schüler der Hohen Karlsschule
(wıe Anm 25)) 1971

Departement des Innern (wıe Anm 41);, (JEBHARDT, Die Schüler der Hohen Karlsschule
(wıe Anm 25)) 251, 264
4A8 Departement des Innern (wıe Anm 41);, (JEBHARDT, Die Schüler der Hohen Karlsschule
(wıe Anm 25)) 740
4A40 Departement des Innern (wıe Anm 41), Gebhardt Die Schüler der Hohen Karlsschule
(wıe Anm 25)) 301
5( Departement der Fınanzen, 1n: Königlich-Württembergisches StAAts- und Regjerungs-Blatt VOo

Jahr 1817, Nr. 7 $ Beilage C) (JEBHARDT, Die Schüler der Hohen Karlsschule (wıe Anm. 25))
374
51 Departement der Fınanzen (wıe Anm 50)) (JEBHARDT, Die Schüler der Hohen Karlsschule
(wıe Anm 25)) 494

Departement der Fınanzen (wıe Anm 50)) (JEBHARDT, Die Schüler der Hohen Karlsschule
(wıe Anm 25)) 7592

Departement der Fınanzen (wıe Anm 50)) (JEBHARDT, Die Schüler der Hohen Karlsschule
(wıe Anm 25)) 251

Departement der Fınanzen (wıe Anm. 50)) (JEBHARDT, Dhie Schüler der Hohen Karlsschule
(wıe Anm 25)) 4172
55 Departement der Fınanzen (wıe Anm. 50)) (JEBHARDT, Dhie Schüler der Hohen Karlsschule
(wıe Anm 25)) 275
56 Reiner FALK, Dizinger, arl Friedrich VO ın:‘ Die Amtsvorsteher der Oberämter, Bezirksämter
und Landratsämter 1 Baden-Württemberg 1810 bis 1972, he. der ÄRBEITSGEMEINSCHAFT DE  -
KÄKREISARCHIVE ‚.1 M [ ANDKREISTAG BADEN- WÜRTTEMBERG, Stuttgart 1996, 2971
5 / Woltram ÄNGERBAUER, Glocker, arl August Friedrich, ın:‘ Die Amtsvorsteher der Oberämter
(wıe Anm 56)) 78
5& Bernhard RÜTH, Hartmann, Immanuel Israel vVo 1n: Dhie Amtsvorsteher der Oberämter (wıe
Anm. 56)) 3023
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Arbeitsüberlastung in den Oberämtern45, einstige Karls-Eleven: Karl August Gottlob von 
Bühler (1765–1848) als Präsident in Ludwigsburg46, Karl Ludwig Dietrich von Gemmingen 
(1772–1825) als Direktor in Reutlingen, wo als Regierungsrat auch Heinrich Adam Groß 
(1774–1821) amtierte47, Nikolaus Christoph von Freyberg (1767/68–1823) als Präsident in 
Ulm48, Johann Karl Sigmund von Holzschuher (1796–1861) als Direktor in Ellwangen49. 
Qualifizierter Adel waltete hier seines Amtes. Im Finanzdepartement wirkten unterdessen 
etwa Ferdinand Friedrich Dorotheus Eberhard von Massenbach (1760–1825) als Direktor 
der Ober-Rechnungs-Kammer50 und Johann Georg von Seutter (1769–1833) als Direktor 
im Forst-Rat51, Friedrich Karl von Gemmingen (1769–1871) als Kreis-Ober-Forstmeister 
in Ulm52, Karl Frank Ludwig Dietrich von Gemmingen (1776–1854) als Kreis-Ober-Forst-
meister in Ellwangen53, Christian Gottfried Pfaff (1768–1836) als Ober-Zahlmeister in der 
Staats-Haupt-Kasse54, Christoph Heinrich von Hartmann  (geb. 1769) als einer der Räte in 
der Staats-Schulden-Verwaltung55. 

Auch Oberamtleute stammten aus der Karls-Schule: der bereits genannte Carl Fried-
rich von Dizinger diente ab dem Jahre 1807 in Biberach, ehe er im Jahre 1817 zum Justiz-
rat befördert werden sollte56, Karl August Friedrich Glocker (1768–1848) ab dem Jahre 
1803 in Bönnigheim57, Immanuel Israel von Hartmann (1772–1849) ab dem Jahre 1806 in 
Gmünd, ab dem Jahre 1815 wiederum in Rottweil, bevor er als Regierungsrat nach Reut-
lingen wechseln sollte58, Johann Friedrich Ludwig von Mieg (1744–1819) ab dem Jahre 

45 Friedrich Wintterlin, Geschichte der Behördenorganisation in Württemberg, Bd. 2: Die Or-
ganisationen König Wilhelms I. bis zum Verwaltungsedikt v. 1. März 1822, Stuttgart 1906, 60.
46 Departement des Innern (wie Anm. 41), 7. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule 
(wie Anm. 25), 191.
47 Departement des Innern (wie Anm. 41), 8. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule 
(wie Anm. 25), 251, 264.
48 Departement des Innern (wie Anm. 41), 9. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule 
(wie Anm. 25), 240f.
49 Departement des Innern (wie Anm. 41), 10. – Gebhardt: Die Schüler der Hohen Karlsschule 
(wie Anm. 25), 301.
50 Departement der Finanzen, in: Königlich-Württembergisches Staats- und Regierungs-Blatt vom 
Jahr 1817, Nr. 70, Beilage C, 2. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule (wie Anm. 25), 
374.
51 Departement der Finanzen (wie Anm. 50), 4. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule 
(wie Anm. 25), 494.
52 Departement der Finanzen (wie Anm. 50), 6. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule 
(wie Anm. 25), 252f.
53 Departement der Finanzen (wie Anm. 50), 7. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule 
(wie Anm. 25), 251.
54  Departement der Finanzen (wie Anm. 50), 7. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule 
(wie Anm. 25), 412.
55  Departement der Finanzen (wie Anm. 50), 8. – Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule 
(wie Anm. 25), 275.
56 Reiner Falk, Dizinger, Carl Friedrich von, in: Die Amtsvorsteher der Oberämter, Bezirksämter 
und Landratsämter in Baden-Württemberg 1810 bis 1972, hg. v. der Arbeitsgemeinschaft der 
Kreisarchive beim Landkreistag Baden-Württemberg, Stuttgart 1996, 221.
57 Wolfram Angerbauer, Glocker, Karl August Friedrich, in: Die Amtsvorsteher der Oberämter 
(wie Anm. 56), 278.
58 Bernhard Rüth, Hartmann, Immanuel Israel von, in: Die Amtsvorsteher der Oberämter (wie 
Anm. 56), 303.



POLITISCHE RANDE  ENZEN 63

S03 Aalen Spater Ludwigsburg>*? Johann arl VO Pistorius eıtete aAb
dem Jahre S03 das Oberamt Murrhardt zuletzt Esslingen® Johann Carl Seubert

aAb dem Jahre 799 Maulbronn Spater Tübingen®! Friedrich Wiachter
(1767-1 840) wurde MI1L blofß 28 Jahren Jahre 795 ZU Oberamtmann Gochsheim
ernanntd und Spater ZU Ober-Justizrat aufe2 Leıistungs Karrıeren ahnten siıch hier
ıhren Weg, der nach S06 manchen Fällen b1iıs hın ZUTFLCF Nobilitierung tührte

Politische Randexı1istenzen del Ex1istenznot

Mıt adeliger Abstammung W alr Wurttemberg also noch viel WEN1ISCI als andernorts
politisches Prestige W Sahz Gegenteıil Di1e Rahmenbedingungen
denkbar uUuNgunsL1g Eıne bürgerliche Funktionselite stand ZUTFLCF Verfügung, deren sıch Her-
ZUOS Friedrich auch als oNn1g Friedrich aAb S06 bedienen WUuSSTEe Adelıge konnten
siıch dazu qualifizieren, aber SIC mMUSSTIeEN eben auch Iu.  5 Denn der württembergischen
Verfassung SIC nıcht vorgesehen, keıine der drei Gruppen VO Adeligen, die ıntol-
C der Mediatisierung ı Jahreswechsel 1805/1806 aut einmal landsässıgen wurtitem-

bergischen Untertanen wurden. (3anz ALLS heıiterem Hımmel kam dies allerdings nıcht:;
Alarmsignale hatte VOTL allem fur die Rıtterschaft schon gegeben, iwa als die Ubernah-

Ansbach-Bayreuth durch Preufßen die traänkischen Rıtter ı Bedrängnis brachte®3. Es
verdankten die Rıtter Sahz wesentlich dem Kalser des Alten Reiches und dessen Macht-
kalkıle4 den » Rıttersturm« der suddeutschen Fursten Umteld des Reichsdeputations-
hauptschlusses fur CIN1SC Jahre politisch überlebht haben wenngleıch schon CINSCCHNELT

abstrakt WIC Sahz konkret Im Januar des Jahres S04 beschwerte sıch raf August
Chrıstoph VO Degenfeld-Schonburg (1730—-1814) bel Friedrich I1 über württembergı1-
sche Grenzpfähle. Fıngerammt worden S1C, als der Kurfüurst die Rıtterschaften -
wı1ıssermafßen ı territor1iale Schutzhaft IELELL und die wuürttembergischen Grenzlinı-

arrondiert hatte6>. Der VOTL solche vollendete Tatsachen gestellte raf Degenfeld fragte
MI1L W Ma{ reichsrechtstreuer Verzweiflung sollen AYEN Aauch noch über
die / die/sseits des Rheins eigentühmlichen Rechte UuN Gerechtigkeiten zyeyrden
nelche Vorfahren UuN iıch SP2E geraumen[m] Jahrhunderten ruhig beseßen haben
die der Reichsverfaßung tief gegründet se1en66”? Diesem Querulanten konnte geholfen
werden Kurfüurst Friedrich [[ erteıilte SC1IHNECIN Staatsmıinısteriıum die bündige Order den

HIS sıch ehrerbietigen Ausdrücken äußernden Vasallen zurechtzuweißen®?
50 Thomas SCHULZ Mıieg, Johann Friedrich Ludwig VOo Dhe Amtsvorsteher der Oberämter
(wıe Anm 56) 4A08
60 Christoph ] RUPPEL Pıstorius Johann arl VO Dhe Amtsvorsteher der Oberämter (wıe
Anm 56) 445
61 Woltgange SANNWALD Seubert Johann arl De Amtsvorsteher der Oberämter (wıe
Anm 56) 530

Woltram ÄNGERBAUER Wiächter Friedrich Dhe Amtsvorsteher der Oberämter (wıe
Anm 56) 566

LG  C 46 1933 108 hlıer
(zustav MANGOLD Dhe ehemalıge Reichsritterschaft und dAje Adelsgesetzgebung Baden

Eberhard WAEFECHTER Dhe etzten Jahre der deutschen Reichsritterschaft Württembergische
Vıerteljahrshefte für Landesgeschichte A0 1934 243 80 hlıer 77
65 “FENDRES » Lieber Sauhirt der Türkeı als Standesherr Württemberge (wıe Anm SA4()
66 Eybach 726 Januar 1804 tA 205a Büschel 5
/ Stuttgart 8 Januar 1804 tA: 205a Büschel 55
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1803 in Aalen, später in Ludwigsburg59; Johann Karl von Pistorius (1781–1847) leitete ab 
dem Jahre 1803 das Oberamt in Murrhardt, zuletzt in Esslingen60, Johann Carl Seubert 
(1769–1845) ab dem Jahre 1799 in Maulbronn, später in Tübingen61; Friedrich Wächter 
(1767–1840) wurde mit bloß 28 Jahren im Jahre 1795 zum Oberamtmann in Gochsheim 
ernannt und stieg später zum Ober-Justizrat auf62. Leistungs-Karrieren bahnten sich hier 
ihren Weg, der nach 1806 in so manchen Fällen bis hin zur Nobilitierung führte.

2. Politische Randexistenzen: Adel in Existenznot

Mit adeliger Abstammung war in Württemberg also noch viel weniger als andernorts 
politisches Prestige zu gewinnen, ganz im Gegenteil: Die Rahmenbedingungen waren 
denkbar ungünstig. Eine bürgerliche Funktionselite stand zur Verfügung, deren sich Her-
zog Friedrich II. auch als König Friedrich I. ab 1806 zu bedienen wusste; Adelige konnten 
sich dazu qualifizieren, aber sie mussten es eben auch tun. Denn in der württembergischen 
Verfassung waren sie nicht vorgesehen, keine der drei Gruppen von Adeligen, die infol-
ge der Mediatisierung im Jahreswechsel 1805/1806 auf einmal zu landsässigen württem-
bergischen Untertanen wurden. Ganz aus heiterem Himmel kam dies allerdings nicht; 
Alarmsignale hatte es vor allem für die Ritterschaft schon gegeben, etwa als die Übernah-
me Ansbach-Bayreuth durch Preußen die fränkischen Ritter in Bedrängnis brachte63. Es 
verdankten die Ritter ganz wesentlich dem Kaiser des Alten Reiches und dessen Macht-
kalkül64, den »Rittersturm« der süddeutschen Fürsten im Umfeld des Reichsdeputations-
hauptschlusses für einige Jahre politisch überlebt zu haben, wenngleich schon eingeengt 
– abstrakt wie ganz konkret. Im Januar des Jahres 1804 beschwerte sich Graf August 
Christoph von Degenfeld-Schonburg (1730–1814) bei Friedrich II. über württembergi-
sche Grenzpfähle. Eingerammt worden waren sie, als der Kurfürst die Ritterschaften ge-
wissermaßen in territoriale Schutzhaft genommen und die württembergischen Grenzlini-
en arrondiert hatte65. Der vor solche vollendete Tatsachen gestellte Graf Degenfeld fragte 
mit einem gewissen Maß an reichsrechtstreuer Verzweiflung: sollen uns auch noch über 
dieß dießseits des Rheins eigentühmlichen Rechte und Gerechtigkeiten entzogen werden, 
welche meine Vorfahren und ich seit geraumen[m] Jahrhunderten ruhig beseßen haben, 
die in der Reichsverfaßung tief gegründet seien66? Diesem Querulanten konnte geholfen 
werden. Kurfürst Friedrich II. erteilte seinem Staatsministerium die bündige Order, den 
so wenig sich in ehrerbietigen Ausdrücken äußernden Vasallen zurechtzuweißen67.

59 Thomas Schulz, Mieg, Johann Friedrich Ludwig von, in: Die Amtsvorsteher der Oberämter 
(wie Anm. 56), 408.
60 Christoph J. Drüppel, Pistorius, Johann Karl von, in: Die Amtsvorsteher der Oberämter (wie 
Anm. 56), 445.
61 Wolfgang Sannwald, Seubert, Johann Carl, in: Die Amtsvorsteher der Oberämter (wie 
Anm. 56), 530.
62 Wolfram Angerbauer, Wächter, Friedrich, in: Die Amtsvorsteher der Oberämter (wie 
Anm. 56), 566.
63 Gustav Mangold, Die ehemalige Reichsritterschaft und die Adelsgesetzgebung in Baden, in: 
ZGO 46, 1933, 3–108, hier: 4.
64 Eberhard Waechter, Die letzten Jahre der deutschen Reichsritterschaft, in: Württembergische 
Vierteljahrshefte für Landesgeschichte 40, 1934, 243–289, hier: 277.
65 Endres, »Lieber Sauhirt in der Türkei als Standesherr in Württemberg ...« (wie Anm. 4), 840.
66 Eybach, 26. Januar 1804, HStAS A 205a Büschel 55.
67 Stuttgart, 28. Januar 1804, HStAS A 205a Büschel 55.
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Schlimmeres WIC iwa die Ubernahme der Rıtterkantone durch Wuürttemberg verhin-
derte der Kalser den Jahren SO4 und S05 einstweılen noch Solche Deckung enthel
jedoch nach dem Frieden VO Pressburg, und ‚War fur alle Gruppen VO Adeligen die
1L  5 150105 den württembergischen Staat eingegliedert wurden Mediatıisierung und
Sakularıisation bescherten dem wuürttembergischen Herzog also zahlreiche allerdings
überaus heterogene Gebietszuwaächse Di1e CHOTINEN Gebietsgewinne ALLS dem Vertrag
VO Luneville (1801) respektive ALLS dem Reichsdeputationshauptschluss (1803) ALLS dem
Pressburger Friedensvertrag (1805) ALLS der Rheinbundakte (1806) ALLS dem Frieden VO
Schönbrunn (1809) ALLS dem arıser Vertrag VO Februar des Jahres S10 ınfolge
VO (GGrenzvertragen MI1L Bayern und Baden brachten Wuürttemberg letztlich C1M Sammel-
SUr1uUuMmm VOo  5 ehemaligen Reichsstädten geistlichen Territorien und adeligen Besiıtzungen
e1n®e® Erstens betraten die einschlägigen Mafßnahmen die Mitglieder des hohen Adels die
SOgENANNTEN Standesherren WIC iwa die Fürstenberg, TIThurn und Taxıs oder Waldburg
diversen Lınıen /weıtens zahlte die Reichsritterschaft ALLS den tünf schwäbischen Rıtter-
kreisen Donau egau Allgäu Bodensee Neckar-Schwarzwald Kocher und Kraichgau

den Untertanen deren Mitglieder hatten dank katiserlicher Unterstutzung der
Mediatisierung Rıttersturm nach dem Reichsdeputationshauptschluss vorläufig noch
entriınnen können®6? Schliefßlich kamen JeN«C Fursten hinzu die nach dem Reichsdeputa-
tionshauptschluss fur Gebietsverluste Rheın MI1L ehedem geistlichen Terrıtorien
nerhalb des Reiches entschädigt worden WIC iwa der Vater des österreichischen
Staatskanzlers Metternich Franz eorg ar] raf VO Metternich Wınneburg 6—

der Jahre S03 Furst der Sakularısıerten Reichsabtel Ochsenhausen geworden
Wl uch die Sakularıisation der Reichskirche bedeutete 11 Attacke aut adelige Macht
CHNS die Reichskirche gebunden tradıtionell die Rıtter gewesen/“ zudem-

der letzte Ellwanger Fuüurstpropst Clemens Wenzeslaus (1787-1 503, zugleich
Erzbischoft VO Trıer 8S— ALLS Wettiner Geschlecht, der Habsburger Änton Vik-
LOr VO Osterreich 9Q— Wl Grofßmeıister des Deutschordens, der 1 den Jahren
S06 S09 umfangreiche Gebiete Wüuürttemberg abtreten MUSSTIE

Aus dieser Vieltalt erklärt sıch die machtpolitische Härte MI1L der Friedrich
adeligen Untertanen bedrängte und die darauf MI1L bisweilen trotz1gen bisweilen

verzweıtelten FEıngaben reagıerten WIC iwa raf Johann Carl Ludwig VO LOwenstelın-
Wertheim und Limpurg (1740-1 816) egen die zahlreichen Eingriffe der württembergı1-
schen Beamten deren Verstöfße die Rheinbundakte zugleich penıbel auflistete
tührte die Verwahrung aller Meiner Rechte UuN Zuständigkeiten MUSSTIE nach
scharfen Replik treilich bald demütig beım Landesherrn Entschuldigung bıtten/l1 Sol-
che Harte hatte 5System ehr grundbesitzenden del mehr standesherrliche Famılien
als Wuürttemberg MUSSTIE eın anderer Furst den profitierenden Rheinbundstaaten
tegrieren/4 Di1e ehemaligen Untertanen der Mediatisıierten CTWICSCH sıch als das kleinere
Problem Autstände ZUSUNSIEN der e1nst1gen Herren lassen sıch nıcht nachweısen abge-
68 arl (3O7 Das Staatsrecht des Königreiches Württemberg, Tübingen 1908 7{
69 SCHULZ De Mediatisierung des Adels (wıe Anm 160{
70 Werner UNDERT Reichsritterschaft und Reichskirche vornehmlich Schwaben 1555 1803
Zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb Das Land oberen Neckar he Franz (JUAR-
HAL 51g marıngen 1984 303 3A27 hlıer 304
71 Eingabe des Graten Johann arl Ludwig VOo LOwenstein Wertheim und Limpurg Könıg
Friedrich anläfßlich SC1IHECT Mediatıisierung, Wolfgang V HIPPEL De Bauernbefreiung KO-
nıgreich Württemberg, Bd Quellen Boppard a 1977 70 / hıer /

Andreas [)ORNHEIM Oberschwaben Aals Adelsland Oberschwaben he Hans G WEHLING
Stuttgart 1995 1723 150 hıer 1726
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Schlimmeres wie etwa die Übernahme der Ritterkantone durch Württemberg verhin-
derte der Kaiser in den Jahren 1804 und 1805 einstweilen noch. Solche Deckung entfiel 
jedoch nach dem Frieden von Pressburg, und zwar für alle Gruppen von Adeligen, die 
nun rigoros in den württembergischen Staat eingegliedert wurden. Mediatisierung und 
Säkularisation bescherten dem württembergischen Herzog also zahlreiche, allerdings 
überaus heterogene Gebietszuwächse. Die enormen Gebietsgewinne aus dem Vertrag 
von Lunéville (1801) respektive aus dem Reichsdeputationshauptschluss (1803), aus dem 
Pressburger Friedensvertrag (1805), aus der Rheinbundakte (1806), aus dem Frieden von 
Schönbrunn (1809), aus dem Pariser Vertrag vom Februar des Jahres 1810 sowie infolge 
von Grenzverträgen mit Bayern und Baden brachten Württemberg letztlich ein Sammel-
surium von ehemaligen Reichsstädten, geistlichen Territorien und adeligen Besitzungen 
ein68. Erstens betrafen die einschlägigen Maßnahmen die Mitglieder des hohen Adels, die 
sogenannten Standesherren wie etwa die Fürstenberg, Thurn und Taxis oder Waldburg in 
diversen Linien. Zweitens zählte die Reichsritterschaft aus den fünf schwäbischen Ritter-
kreisen Donau, Hegau-Allgäu-Bodensee, Neckar-Schwarzwald, Kocher und Kraichgau 
zu den neuen Untertanen; deren Mitglieder hatten dank kaiserlicher Unterstützung der 
Mediatisierung im Rittersturm nach dem Reichsdeputationshauptschluss vorläufig noch 
entrinnen können69. Schließlich kamen jene Fürsten hinzu, die nach dem Reichsdeputa-
tionshauptschluss für Gebietsverluste am Rhein mit ehedem geistlichen Territorien in-
nerhalb des Reiches entschädigt worden waren wie etwa der Vater des österreichischen 
Staatskanzlers Metternich, Franz Georg Karl Graf von Metternich-Winneburg (1746–
1818), der im Jahre 1803 Fürst der säkularisierten Reichsabtei Ochsenhausen geworden 
war. Auch die Säkularisation der Reichskirche bedeutete eine Attacke auf adelige Macht; 
eng an die Reichskirche gebunden waren traditionell die Ritter gewesen70, zudem stamm-
te der letzte Ellwanger Fürstpropst Clemens Wenzeslaus (1787–1803, † 1812), zugleich 
Erzbischof von Trier (1768–1801), aus Wettiner Geschlecht, der Habsburger Anton Vik-
tor von Österreich (1779–1835) war Großmeister des Deutschordens, der in den Jahren 
1806 sowie 1809 umfangreiche Gebiete an Württemberg abtreten musste.

Aus dieser Vielfalt erklärt sich die machtpolitische Härte, mit der Friedrich I. seine 
neuen adeligen Untertanen bedrängte – und die darauf mit bisweilen trotzigen, bisweilen 
verzweifelten Eingaben reagierten wie etwa Graf Johann Carl Ludwig von Löwenstein-
Wertheim und Limpurg (1740–1816): Gegen die zahlreichen Eingriffe der württembergi-
schen Beamten, deren Verstöße gegen die Rheinbundakte er zugleich penibel auflistete, 
führte er die Verwahrung aller meiner Rechte und Zuständigkeiten an, musste nach einer 
scharfen Replik freilich bald demütig beim Landesherrn um Entschuldigung bitten71. Sol-
che Härte hatte System. Mehr grundbesitzenden Adel, mehr standesherrliche Familien 
als Württemberg musste kein anderer Fürst in den profitierenden Rheinbundstaaten in-
tegrieren72. Die ehemaligen Untertanen der Mediatisierten erwiesen sich als das kleinere 
Problem, Aufstände zugunsten der einstigen Herren lassen sich nicht nachweisen, abge-

68 Karl Göz, Das Staatsrecht des Königreiches Württemberg, Tübingen 1908, 7f.
69 Schulz, Die Mediatisierung des Adels (wie Anm. 3), 160f.
70 Werner Kundert, Reichsritterschaft und Reichskirche vornehmlich in Schwaben 1555–1803, in: 
Zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Das Land am oberen Neckar, hg. v. Franz Quar-
thal, Sigmaringen 1984, 303–327, hier: 304.
71 Eingabe des Grafen Johann Carl Ludwig von Löwenstein-Wertheim und Limpurg an König 
Friedrich anläßlich seiner Mediatisierung, in: Wolfgang von Hippel, Die Bauernbefreiung im Kö-
nigreich Württemberg, Bd. 2: Quellen, Boppard a. Rh. 1977, 70–75, hier: 75.
72 Andreas Dornheim, Oberschwaben als Adelsland, in: Oberschwaben, hg. v. Hans G. Wehling, 
Stuttgart 1995, 123–150, hier: 126.
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ehen VO Erhebung Mergentheim Sommer des Jahres 180973 Vorderös-
terreich bezeichnenderweıse Beamte Dhiensten der Habsburger SCWCECSCH die

den Herrschattswechsel Protestiert hatten”* aber diesen Protest auch rasch been-
deten und württembergische LDenste übernommen wurden WIC sıch beispielsweise
Karriereverläufen vorderösterreichischen Hohenberg ZCISCH läasst75 uch fur das
ebenftalls vorderösterreichische Oberamt Altdorf 151 nachgewiesen”® dass die Be-

vorläufig teils ıdentischer Funktion württembergische LDenste übernommen
teıls höhere Ämter CINSESCTZL wurden

Das lag auch daran dass oNn1g Friedrich keıine relig1öse Diskriminierung etrieb
weder bel der eintachen Bevölkerung der Landesteile noch bel den Eliten Es Wl

nıcht das katholische Element des Adels das siıch der oNn1g wandte SanNz (Je-
genteıl Kontessionelle Befindlichkeiten te  erten den Monarchen 1Ur iınsofern als

SIC als realpolitische Gegebenheıiten respektieren galt Friedrich verstand siıch als
aufgeklärter Absolutist der celbst SC1IHNECNMN CISCHCH Beamten bisweilen Toleranz Lektionen
erteılen MUSSTIE Als diese Beamten iwa aut 11 Erneuerung der Liturgıie katholischen
Stockach gedrungen hatten erwahrte sıch der Monarch dagegen Man solle den 11-
den Stockacher Stadtpfarrer lediglich auf 1INE gelinde apostolische UuN dem (Jeıst der
Religion allein anständige Weıse belehren ındes samtlıche mnorschnellen Aufklärungs- UuN
Verbesserungs-Absichten he: SNezıt seIizZzen Man vielmehr derle1 Fragen MI1L Ver-
nunft UuN Erfahrung vorgehen Bekenntniskonflikte ermeıden und also NT Schonung
UuN Nachsicht Schwache vorgehen Fın politisches Ziel stand der Spıtze solcher
Toleranz Postulate SCHAUCI C1M Negatıv Z1el Gerade bel NeX überkommenen [ntertha-
Nen deren Herzen YHEAN nıcht EEeYYOYTITEeN suchen musse//

Solches lässt erahnen dass auch bel Adeligen keineswegs die katholische Kon-
essi0on W Al die den oNn1g STOTFrLIE Gerade das Desinteresse des Monarchen
eröffnete vielmehr Frei-Räaume fur adelige Profilierung: Mıt Katholizität 1e1 sıch kon-
tessionelles Prestige W  9 das fur politischen Machtverlust ı W,  IN afte enNTt-

schädıigte und ıhn Spater dl rückgängig machen versprach”®, WIC wa Constantın
VO Waldburg-Zeıl anderen Umständen ı Ormarz Ze1gte. Mıt den verbliebenen
Patronatsrechten verfügte der del hier tatsachlich über WSpielraum Insbe-
sondere der oberschwäbische del NuLZie kontessionelle Profilierungsmöglichkeıit

zuletzt Danıel KIRN Der Mergentheimer Autstand 0 Junı 1809 Fın Zeichen des W1-
derstands Württemberg? Baden württembergische Erinnerungsorte Zum Jahrestag
der Gründung des Landes Baden Württemberge 25 April 1957 he Reinhold WEBER DPeter
STEINBACH u Hans Geore WEHLING Stuttgart 20172 K /

Franz (JUARTHAL Vorderösterreich der Geschichte Südwestdeutschlands, Vorderöster-
reich L1Ur dAje Schwanzteder des Kaiseradlers? Ie Habsburger deutschen Sucwesten he
WÜRTTEMBERGISCHEN [ ANDESMUSEUM STUTTGART Stuttgart 1999 15 50 hıer 20
/ Kugen STEMMLER De Gratschaft Hohenberg und ıhr Übergang Württemberge STUTL-
gart 0 35
76 Geore WIELAND Das leiıtende Personal der Landvogteı Schwaben VO 1486 bis 1 S06 Ie
Habsburger deutschen Süucdwesten Neue Forschungen Z.UF Geschichte Vorderösterreichs, hg
Franz (JUARTHAL u Gerhard FAIX Stuttgart 2000 341 164 hıer 363{
£7 König] Dekret das StaatsMınıiısterium den Bericht des Mınıiısters der Geistlichen Angelegen-
heiten über C111 Bittschreiben des Ptarramts und der Bürgerschaft VOo Stockach Stuttgart 11 Marz
1809 DPAUTL Württemberge 1797 1816/19 (wıe Anm Bd 038{ [ Hervorhebung im Orı1g1inal]
78 Walter Sıegfried IRCHER Fın fürstlicher Revolutionär AUS dem Allgäu Furst (.onstantın VOo

Waldburge el 1807 15672 Kempten 1980 U1 46
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sehen von einer Erhebung in Mergentheim im Sommer des Jahres 180973; in Vorderös-
terreich waren es bezeichnenderweise Beamte in Diensten der Habsburger gewesen, die 
gegen den Herrschaftswechsel protestiert hatten74 – aber diesen Protest auch rasch been-
deten und in württembergische Dienste übernommen wurden, wie sich beispielsweise an 
Karriereverläufen im einst vorderösterreichischen Hohenberg zeigen lässt75. Auch für das 
ebenfalls einst vorderösterreichische Oberamt Altdorf ist nachgewiesen76, dass die Be-
amten vorläufig teils in identischer Funktion in württembergische Dienste übernommen, 
teils in höhere Ämter eingesetzt wurden. 

Das lag auch daran, dass König Friedrich I. keine religiöse Diskriminierung betrieb, 
weder bei der einfachen Bevölkerung der neuen Landesteile noch bei den Eliten. Es war 
nicht das katholische Element des Adels, gegen das sich der König wandte, ganz im Ge-
genteil. Konfessionelle Befindlichkeiten interessierten den Monarchen nur insofern, als 
es sie als realpolitische Gegebenheiten zu respektieren galt. Friedrich I. verstand sich als 
aufgeklärter Absolutist, der selbst seinen eigenen Beamten bisweilen Toleranz-Lektionen 
erteilen musste. Als diese Beamten etwa auf eine Erneuerung der Liturgie im katholischen 
Stockach gedrungen hatten, verwahrte sich der Monarch dagegen. Man solle den irren-
den Stockacher Stadtpfarrer lediglich auf eine gelinde apostolische, und dem Geist der 
Religion allein anständige Weise belehren, indes sämtliche vorschnellen Aufklärungs- und 
Verbesserungs-Absichten bei Seit setzen. Man müsse vielmehr in derlei Fragen mit Ver-
nunft und Erfahrung vorgehen, Bekenntniskonflikte vermeiden und also mit Schonung 
und Nachsicht gegen Schwache vorgehen. Ein politisches Ziel stand an der Spitze solcher 
Toleranz-Postulate, genauer: ein Negativ-Ziel: Gerade bei neu überkommenen Untertha-
nen, deren Herzen man zu gewinnen, nicht zu terroriren suchen müsse77.

Solches lässt erahnen, dass es auch bei Adeligen keineswegs die katholische Kon-
fession war, die den König störte. Gerade das ostentative Desinteresse des Monarchen 
eröffnete vielmehr Frei-Räume für adelige Profilierung: Mit Katholizität ließ sich kon-
fessionelles Prestige gewinnen, das für politischen Machtverlust in gewissem Maße ent-
schädigte – und ihn später gar rückgängig zu machen versprach78, wie etwa Constantin 
von Waldburg-Zeil unter anderen Umständen im Vormärz zeigte. Mit den verbliebenen 
Patronatsrechten verfügte der Adel hier tatsächlich über einen gewissen Spielraum. Insbe-
sondere der oberschwäbische Adel nutzte seine konfessionelle Profilierungsmöglichkeit 

73 S. zuletzt: Daniel Kirn, Der Mergentheimer Aufstand am 29. Juni 1809. Ein Zeichen des Wi-
derstands gegen Württemberg?, in: Baden-württembergische Erinnerungsorte. Zum 60. Jahrestag 
der Gründung des Landes Baden-Württemberg am 25. April 1952, hg. v. Reinhold Weber, Peter 
Steinbach u. Hans-Georg Wehling, Stuttgart 2012, 88–97.
74 Franz Quarthal, Vorderösterreich in der Geschichte Südwestdeutschlands, in: Vorderöster-
reich nur die Schwanzfeder des Kaiseradlers? Die Habsburger im deutschen Südwesten, hg. v. 
Württembergischen Landesmuseum Stuttgart, Stuttgart 1999, 15–59, hier: 20.
75 Eugen Stemmler, Die Grafschaft Hohenberg und ihr Übergang an Württemberg (1806), Stutt-
gart 1950, 29–35.
76 Georg Wieland, Das leitende Personal der Landvogtei Schwaben von 1486 bis 1806, in: Die 
Habsburger im deutschen Südwesten. Neue Forschungen zur Geschichte Vorderösterreichs, hg. v. 
Franz Quarthal u. Gerhard Faix, Stuttgart 2000, 341–364, hier: 363f.
77 Königl. Dekret an das StaatsMinisterium, den Bericht des Ministers der Geistlichen Angelegen-
heiten über ein Bittschreiben des Pfarramts und der Bürgerschaft von Stockach, Stuttgart, 11. März 
1809, in: Paul, Württemberg 1797–1816/19 (wie Anm. 2), Bd. 2, 938f. [Hervorhebung im Original].
78 Walter-Siegfried Kircher, Ein fürstlicher Revolutionär aus dem Allgäu. Fürst Constantin von 
Waldburg-Zeil 1807–1862, Kempten 1980, 91–96.
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1n eiınem mehrheitlich protestantischen Staat/?, übrıgens anfänglich durchaus ZU Wohlge-
tallen des Herrschers. Schlieflich besafß dieser Katholizismus wıiıederum seıine iınstrumen-
tellen Vorzuge gegenüber den altwürttembergischen Untertanen. Dem Monarchen durfte

UIMMNSO mehr Vergnugen bereıtet haben, der aut ıhren Protestantismus cehr bedachten
altwürttembergischen Ehrbarkeit 1ne Lektion erteılen: Im mehrheitlich katholischen
Neuwürttemberg yarantıerte der Herzog Prompt die treıe und Öftentliche Ausübung der
Religion80, SCHAUCT. der dreı christlichen Konfessionen. Dabe! blieb auch 1m Königreich
Wurttemberg, auch Wıilhelm (1781—-1864), der den protestantischen Tübingern
das Wıilhelmsstitt als Priesterkonvikt 1N$ Herz der Stadt SEIzZiE und die protestantischen
Tübinger Professoren mıiıt der Etablierung einer Katholisch-Theologischen Fakultät der
Landesuniversität brüskierte; 1n Stuttgart hatte schon se1ın Vater 1n provokanter Sichtweıite
des Neuen Schlosses die katholische Kirche St Eberhard errichten lassen.

Kontessionelle Heterogenitaät lag 1m unmıttelbaren Interesse des Herrschers, der auch
auf diese \We1se allen Untertanen verstehen vab, dass se1n Staat auf einer Grund-
lage eruhen sollte Am Ende des Jahres S05 hatte Friedrich I{ mıiıt der Unterstutzung
Napoleons (1769-1 621) die altwürttembergische Verfassung annulliert und bhaute 1L  5 e1-
1918 (‚esamtstaat auf, der gezielt als wıssenschaftlich angeleıitete, zeiıtgeistkompatıb-
le Neuschöpfung prasentiert wurdeßl. Hıer W alr weder Platz fur die Ehrbarkeit noch fur
den del vorgesehen. Auf vezielte Traditionsbrechung 1ef diese Politik hinaus gerichtet,

die standısche Verfassung und deren adelskritische Proponenten ebenso W1€e
adelige Ambitionen. Argumente des Fortschritts und eıner zeitgemäfßen Staatsverwaltung
wurden omnıpräsent Gleichheit, eın zutiefst antı-adeliges und ebenso antı-standisches
Prinzıp, wurde ZUTFLCF Maxıme der Verwaltung und der Politik erhoben.

Dieser AÄnspruch traf die Arıstokraten unmıittelbar. Bisherige Privilegien hob der 1L  5
ZU. König beförderte württembergische Landesherr auf: der dekretierende Herrscherstift
wurde eın mächtiges Schwert. Besonders hart trafen allerlei Federstriche eben den del
Schon das Organısations-Manıfest des gesamtwürttembergischen Staates ALULLS dem Frühjahr
S06 1e1 wen1g (sutes erahnen, erachtete der König doch als nöthig, für die Gesammtheit
NSEeYer eInem (Janzen vereınıgten alten und Staaten NC durchaus oleichför-
mıge€ Staats-Verwaltung anzuordnen und festzusetzen®2, Gleichtörmigkeit stand namlıch
denkbar QUCI den spezifischen Umständen 1n den mediatisiıerten Territorien Wl aber
überaus attraktıv fur Junge, akademıiısch geschulte Beamte, die 1L  5 1m gesamtwurttember-
yischen Staatsdienst Karrıere machten, auch die einstıge Ehrbarkeit. Eıne strikt antı-
adelige Politik hatte nıcht 1Ur autklärerische Argumente, sondern auch eın Jurisdiktionelles
Vakuum fur sıch. In den Jahren zwıschen S03 und S06 hatten Kaıliser und Reichshofrat
den württembergischen Herzog noch gezügelt, der sıch die Rıtterkantone einverleiben
wollte Umso härter 1e1 sıch nach dem Ende des Alten Reiches e1n als Vereinheitlichungs-
polıitik getarnter Unterwerfungsfeldzug die Mediatisierten beginnen, als eın rechtli-
cher Rekurs nıcht mehr möglıch Wadl, schon das Kurtürstentum hatte mıt dem Privilegium
de 11O  5 appellando eiınen Rechtsweg über die herzogliche Gerichtsbarkeit erschwert: die

za 1etmar SCHIERSNER, dSemper fidelis? Kontessionelle Spielräume und Selbstkonzepte 11771 Si1Cl-
westdeutschen Adel der Frühen Neuzeıt, 1n: Adel 1 Sucdwestdeutschland und Böhmen
he Ronald ÄSCH, Väclav RUZEK Volker ITRUGENBERGER, Stuttgart 2013, — hıier: 1725
S P”AUL, Württemberge (wıe Anm. 2 Bd 2) SO
S 1 Dazu 1177 Detaul: Geore E.CKERT, Zeıtgeist auf Ordnungssuche. Die Begründung des Königre1-
hes Württemberge Habilitationsschrift, Wuppertal 2014 (erscheıint (zöttingen

Organısations-Manıitest Nro LL., 11L und L  y Stuttgart, 158 Marz 1806, 1n: PAUL, Württemberge
(wıe Anm. 2 Badl. 1) 106—1 2 5 hıier: 106
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in einem mehrheitlich protestantischen Staat79, übrigens anfänglich durchaus zum Wohlge-
fallen des Herrschers. Schließlich besaß dieser Katholizismus wiederum seine instrumen-
tellen Vorzüge gegenüber den altwürttembergischen Untertanen. Dem Monar chen dürfte 
es umso mehr Vergnügen bereitet haben, der auf ihren Protestantismus so sehr bedachten 
altwürttembergischen Ehrbarkeit eine Lektion zu erteilen: Im mehrheitlich katholischen 
Neuwürttemberg garantierte der Herzog prompt die freie und öffentliche Ausübung der 
Religion80, genauer: der drei christlichen Konfessionen. Dabei blieb es auch im Königreich 
Württemberg, auch unter Wilhelm I. (1781–1864), der den protestantischen Tübingern 
das Wilhelmsstift als Priesterkonvikt ins Herz der Stadt setzte und die protestantischen 
Tübinger Professoren mit der Etablierung einer Katholisch-Theologischen Fakultät an der 
Landesuniversität brüskierte; in Stuttgart hatte schon sein Vater in provokanter Sichtweite 
des Neuen Schlosses die katholische Kirche St. Eberhard errichten lassen.

Konfessionelle Heterogenität lag im unmittelbaren Interesse des Herrschers, der auch 
auf diese Weise allen Untertanen zu verstehen gab, dass sein Staat auf einer neuen Grund-
lage beruhen sollte: Am Ende des Jahres 1805 hatte Friedrich II. mit der Unterstützung 
Napoleons (1769–1821) die altwürttembergische Verfassung annulliert und baute nun ei-
nen neuen Gesamtstaat auf, der gezielt als wissenschaftlich angeleitete, zeitgeistkompatib-
le Neuschöpfung präsentiert wurde81. Hier war weder Platz für die Ehrbarkeit noch für 
den Adel vorgesehen. Auf gezielte Traditionsbrechung lief diese Politik hinaus gerichtet, 
gegen die ständische Verfassung und deren adelskritische Proponenten ebenso wie gegen 
adelige Ambitionen. Argumente des Fortschritts und einer zeitgemäßen Staatsverwaltung 
wurden omnipräsent – Gleichheit, ein zutiefst anti-adeliges und ebenso anti-ständisches 
Prinzip, wurde zur Maxime der Verwaltung und der Politik erhoben. 

Dieser Anspruch traf die Aristokraten unmittelbar. Bisherige Privilegien hob der nun 
zum König beförderte württembergische Landesherr auf; der dekretierende Herrscherstift 
wurde ein mächtiges Schwert. Besonders hart trafen allerlei Federstriche eben den Adel. 
Schon das Organisations-Manifest des gesamtwürttembergischen Staates aus dem Frühjahr 
1806 ließ wenig Gutes erahnen, erachtete der König es doch als nöthig, für die Gesammtheit 
Unserer zu einem Ganzen vereinigten alten und neuen Staaten eine durchaus gleichför-
mige Staats-Verwaltung anzuordnen und festzusetzen82. Gleichförmigkeit stand nämlich 
denkbar quer zu den spezifischen Umständen in den mediatisierten Territorien – war aber 
überaus attraktiv für junge, akademisch geschulte Beamte, die nun im gesamtwürttember-
gischen Staatsdienst Karriere machten, auch gegen die einstige Ehrbarkeit. Eine strikt anti-
adelige Politik hatte nicht nur aufklärerische Argumente, sondern auch ein jurisdiktionelles 
Vakuum für sich. In den Jahren zwischen 1803 und 1806 hatten Kaiser und Reichshofrat 
den württembergischen Herzog noch gezügelt, der sich die Ritterkantone einverleiben 
wollte. Umso härter ließ sich nach dem Ende des Alten Reiches ein als Vereinheitlichungs-
politik getarnter Unterwerfungsfeldzug gegen die Mediatisierten beginnen, als ein rechtli-
cher Rekurs nicht mehr möglich war; schon das Kurfürstentum hatte mit dem Privilegium 
de non appellando einen Rechtsweg über die herzogliche Gerichtsbarkeit erschwert; die 

79 Dietmar Schiersner, Semper fidelis? Konfessionelle Spielräume und Selbstkonzepte im süd-
westdeutschen Adel der Frühen Neuzeit, in: Adel in Südwestdeutschland und Böhmen 1450–1850, 
hg. v. Ronald G. Asch, Václav Bůžek u. Volker Trugenberger, Stuttgart 2013, 95–126, hier: 125.
80 Paul, Württemberg 1797–1816/19 (wie Anm. 2), Bd. 2, 880.
81 Dazu im Detail: Georg Eckert, Zeitgeist auf Ordnungssuche. Die Begründung des Königrei-
ches Württemberg 1797–1819, Habilitationsschrift, Wuppertal 2014 (erscheint Göttingen 2016).
82 Organisations-Manifest Nro. II., III. und IV., Stuttgart, 18. März 1806, in: Paul, Württemberg 
1797–1816/19 (wie Anm. 2), Bd. 1, 106–124, hier: 106.
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Rheinbundakte wıiederum gewährte den Mediatisierten ‚War einen zewıssen Rechtsschutz,
aber verfügte über keıine Instıtution, ıhn eiınen der Mitgliedsfürsten erzwıngen

Friedrich verstief(i darum ungestraft die einschlägigen Bestimmungen®. ehr als
eın vorsichtiges taktısches Hın und Her, das beispielsweise fur das Haus Waldburg-Zeıl
quellennah rekonstrulert 1StSö+4, blieb den Mediatisierten aum übrı

Die zahlreichen königlichen Dekrete den del aAb S06 betrafen mafßgeblich
die vormalıge Herrschaftspraxıs. Adelige Herrschaft wurde unsystematisch zurück-
gedrängt un doch systematısch herabgewürdigt, w1e€e INa  5 iwa der sukzessiven
Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit sehen annn Di1e e1nst SOUveranen Herren
wurden durch Machtverlust gedemütigt, nıcht mınder symbolisch Liwa durch eın
Kanzleizeremoniell, das S1E als Unterwortene markierte®>. Nıcht einmal VOI (sJottes
Gnaden« durften sıch Adelige mehr nennen®, orofße Huldigungsteiern der Jahre SO/
un S12 fur den König trafen das vormals reichsunmuıittelbare Selbstbewusstsein 1NS$s
Mark87. W/er sıch dem entziehen trachtete w1e der Furst VO Thurn un Taxıs, dem
drohte umgehend die dequestration der Besitzungen®88. Gezielte Nadelstiche valten den
Mediatisıerten, der Maxıme der Gleichtörmigkeit platzıert. SO durften _-
diatisierte Rıtter keine Korporatıon bılden®?: VO politischer Repräsentation S1E
nıcht alleın dadurch ausgeschlossen, dass zwıschen S06 und S15 keine AÄrt VO stan-
discher Vertretung bestand, sondern VOTL allem durch den Ausschluss VO ote Im
Rangreglement tauchten Rıtter überhaupt nıcht auf?9, lediglich die Oberhäupter fürst-
hcher un oraflicher Häuser vorgesehen hingegen samtlıche Staatsdiener
VO Mınıster b1iıs hın ZU Kofferträger des Köni1gs eingetragen. Selbst milıtärpflichtig
wurden die Adeligen 1n Wuürttemberg, VO allen einstigen Privilegien leben 1Ur der
Gerichtsstand un eın weıt zurückgenommenes Patronatsrecht erhalten?!: nıcht einmal
die Wohnsıitztreiheit vewährte der Herrscher eın chronisches Problem insotern, als
zahlreiche Dynastıen über Besıtz verfügten, der nach der territor1ialen Flurbereinigung
1 verschiedenen Rheinbundstaaten lag

Solche Regularien oriffen ebenso 1n die unmıttelbare Lebenswirklichkeit der Adelıgen
eın W1€e ZU Beispiel die Belastung der Rıtter mıiıt eiıner Grundsteuer, VO der S1E b1s-

DORNHEIM, Oberschwaben Aals Adelsland (wıe Anm. 72)) 127
W.ilhelm MÖSSLE, Furst Maxımıilian Wunibald VOo Waldburg-Zeil-Trauchburge

(3e1st und Politik des Oberschwäbischen Adels der Wende VO 158 ZU Jahrhundert, STULTL-
gyarı 1968, 169—1584
5 Hans (JRAF V SCHWEINITZ, Die staatsrechtliche Stellung der Medchatıisierten der
Rheinbundverfassung 1n Württemberg, ın:‘ Württembergisch Franken 1954, 269%—286,
hıier: 271
SO ENDRES, » Lieber Sauhirt 1n der Türkeı als Standesherr 1n Württemberge (wıe Anm. 4 S50
/ Paul SAUER, Der württembergische Hof 1n der erstiten Hältte des Jahrhunderts, ın:‘ Hoft und
Hofgesellschaft 1n den deutschen Staaten 11771 und beginnenden Jahrhundert. Büdınger For-
schungen ZUTFr Sozlalgeschichte 1985 und 19286, he arl MÖCKL, Boppard 1990, —
hıier: 114
K Stuttgart, Januar 1807, tA: 31 Büschel 139
K Grundri(ß der Rechte und Verhältnisse, 1n welche die Rıtterschaft des Königreichs
seizen SCYM dürfte, Stuttgart, Dezember ın:‘ P”AUL, Württemberge S 1 6/19 (wıe Anm. 2
Bd 1) 16/-17/3, hıier: 170
Un Köningl. Rang-Reglement, Stuttgart, Dezember 1808, ın:‘ Sammlung der Könuglich-Württem-
bergischen (jeseze und Verordnungen abgedruckt AUS dem StAAts- und Regjerungs-Blatt VO Jahr
1809, Stuttgart 1811, 1—1 1
U1 ENDRES, » Lieber Sauhirt 1n der Türkeı als Standesherr 1n Württemberge (wıe Anm. 4 Q44f

POLITISCHE RANDEXISTENZEN 67

Rheinbundakte wiederum gewährte den Mediatisierten zwar einen gewissen Rechtsschutz, 
aber verfügte über keine Institution, um ihn gegen einen der Mitgliedsfürsten zu erzwingen 
– Friedrich I. verstieß darum ungestraft gegen die einschlägigen Bestimmungen83. Mehr als 
ein vorsichtiges taktisches Hin und Her, das beispielsweise für das Haus Waldburg-Zeil 
quellennah rekonstruiert ist84, blieb den Mediatisierten kaum übrig.

Die zahlreichen königlichen Dekrete gegen den Adel ab 1806 betrafen maßgeblich 
die vormalige Herrschaftspraxis. Adelige Herrschaft wurde unsystematisch zurück-
gedrängt und doch systematisch herabgewürdigt, wie man etwa an der sukzessiven 
Aufhebung der Patrimonialgerichtsbarkeit sehen kann. Die einst souveränen Herren 
wurden durch Machtverlust gedemütigt, nicht minder symbolisch – etwa durch ein 
Kanzleizeremoniell, das sie als Unterworfene markierte85. Nicht einmal »von Gottes 
Gnaden« durften sich Adelige mehr nennen86, große Huldigungsfeiern der Jahre 1807 
und 1812 für den König trafen das vormals reichsunmittelbare Selbstbewusstsein ins 
Mark87. Wer sich dem zu entziehen trachtete wie der Fürst von Thurn und Taxis, dem 
drohte umgehend die Sequestration der Besitzungen88. Gezielte Nadelstiche galten den 
Mediatisierten, stets unter der Maxime der Gleichförmigkeit platziert. So durften me-
diatisierte Ritter keine Korporation bilden89; von politischer Repräsentation waren sie 
nicht allein dadurch ausgeschlossen, dass zwischen 1806 und 1815 keine Art von stän-
discher Vertretung bestand, sondern vor allem durch den Ausschluss vom Hofe. Im 
Rangreglement tauchten Ritter überhaupt nicht auf90, lediglich die Oberhäupter fürst-
licher und gräflicher Häuser waren vorgesehen – hingegen waren sämtliche Staatsdiener 
vom Minister bis hin zum Kofferträger des Königs eingetragen. Selbst militärpflichtig 
wurden die Adeligen in Württemberg, von allen einstigen Privilegien blieben nur der 
Gerichtsstand und ein weit zurückgenommenes Patronatsrecht erhalten91; nicht einmal 
die Wohnsitzfreiheit gewährte der Herrscher – ein chronisches Problem insofern, als 
zahlreiche Dynastien über Besitz verfügten, der nach der territorialen Flurbereinigung 
in verschiedenen Rheinbundstaaten lag.

Solche Regularien griffen ebenso in die unmittelbare Lebenswirklichkeit der Adeligen 
ein wie zum Beispiel die Belastung der Ritter mit einer Grundsteuer, von der sie bis-

83 Dornheim, Oberschwaben als Adelsland (wie Anm. 72), 127.
84 Wilhelm Mössle, Fürst Maximilian Wunibald von Waldburg-Zeil-Trauchburg 1750–1818. 
Geist und Politik des Oberschwäbischen Adels an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, Stutt-
gart 1968, 169–184.
85 Hans B. Graf von Schweinitz, Die staatsrechtliche Stellung der Mediatisierten unter der 
Rheinbundverfassung in Württemberg, in: Württembergisch Franken 28/29, 1954, 269–286, 
hier: 271.
86 Endres, »Lieber Sauhirt in der Türkei als Standesherr in Württemberg ...« (wie Anm. 4), 850.
87 Paul Sauer, Der württembergische Hof in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in: Hof und 
Hofgesellschaft in den deutschen Staaten im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Büdinger For-
schungen zur Sozialgeschichte 1985 und 1986, hg. v. Karl Möckl, Boppard a. Rh. 1990, 93–127, 
hier: 114.
88 Stuttgart, 10. Januar 1807, HStAS E 31 Büschel 139.
89 Grundriß der Rechte und Verhältnisse, in welche die gesammte Ritterschaft des Königreichs zu 
setzen seyn dürfte, [Stuttgart, Dezember 1805], in: Paul, Württemberg 1797–1816/19 (wie Anm. 2), 
Bd. 1, 167–173, hier: 170.
90 Königl. Rang-Reglement, Stuttgart, 18. Dezember 1808, in: Sammlung der Königlich-Württem-
bergischen Geseze und Verordnungen abgedruckt aus dem Staats- und Regierungs-Blatt vom Jahr 
1809, Stuttgart 1811, 1–13.
91 Endres, »Lieber Sauhirt in der Türkei als Standesherr in Württemberg ...« (wie Anm. 4), 844f.
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lang efreıt SCWCESCH hier verschärtte der oNn1g Politik nachdem CIN1SC
Privilegien Begınn des Jahres S06 noch vorläufig bestätigt hatte?2 Friedrich W alr

C1M gewilelter Taktiker der Macht der Zugeständnisse zuruüucknahm sobald die politi-
sche Situation eEINEerSEITS erlaubte andererselts (fiskalısch) ertorderte® Schritt Schritt
wurde der del besteuert“* Selbst Anerkennung VO Erbordnungen verweıigerte
siıch der Monarch und beschied SC1IHNECN Beamten die entsprechenden Antrag der
Famlılie TIThurn und Taxıs zunachst POS1UV bewertet hatten, barsch: Politische UuN der
ZEZENWATLISEN Lage der ıngeE gegründete DIrsachen mMUSSIeN als wichtiger gelten — VOTL
allem SC1 keineswegs für den Stadat VO  x Nutzen, WENN die STOSSCH Familıen FEinheit
erhalten meyrden. Stattdessen SCHUSC geradezu die Irennung ıhrer Besizungen ı mehrere
bleine Theile der Absıcht Seiner Königlichen Majestät?> Das Kalküul Wl durchsichtig, das
der OoNn1g SC1IHNECN Beamten hier vorrechnete zogerte auch nıcht die (suter renitenter

Adeliger dequester stellen WIC beispielsweise die Famlıulie Metternich ertuhr?%
Di1e reale Macht des Adels wurde ebenso attackiert WIC die reprasentlalıve Di1e Wap-

PCH der Gutsbesitzer durtten lediglich noch den Kıngangsturen ıhren Wohnhäusern
befestigt se1n?/ die bislang patrımon1alen Herrschaften und Gerichtsbarkeiten wurden
den strikten Instanzenzug der wuürttembergischen Verwaltung eingegliedert och bıtte-
LCI als derle1 Mafßnahmen celbst W alr ohl ıhre STEFrCOLYDPEC Begründung Vereinfachung
der fustız Pflege UuN oleichförmigen stracken Handlungen derselben allen ”07rkom-
menden Fällen 98 Diese doppelte Strategıe VO praktischer Entmachtung und theoreti-
scher Delegitimierung adeliger Herrschaft erscheint bemerkenswert ALLS der breıiten alt-
württembergischen Adelskritik ließen siıch direkte Argumente 11 Partızıpation
der neuerdings hinzugekommenen Arıstokraten der 1L  5 gesamtwuürttembergischen
Politik ableiten Der Druck auf den del wuchs IHNAaSSLILV als Stand Sull SCHCI1LS galt
dem Herrscher und SC1IHNCNMN Beamten nıcht

Mediatisıerte Adelige hatten machtpolitisch und legitimatorısch schweren
Stand: ıhnen mangelte Verbündeten, deren Interessen auch 1Ur teilıdentisch WE
SCH Unterstutzung Wl allerwenıigsten erwarten VOo Fursten selbst. Er
brauchte die Adelıgen schlichtweg nıcht. Überdies W alr die Sökonomisch prekäre Lage der
bislang selbstständigen Herrschaften nıcht eben dazu angelan, ıhre Dienste fur sonderlich

König] General Kescrıipt die Aufhebung der bisher noch bestandenen Steuer Freiheit der
Fürstlichen und Gräflichen Besizungen betr Stuttgart Maı 1809 DPAUTI Württemberge 1 797 —
1816/19 (wıe Anm 215

Thomas SCHULZ De Mediatisierung des antons Kocher Fın Beıtrag ZUTFr Geschichte der
Reichsritterschaft nde des alten Reiches, WLG 1988 34723 358 hıer 156

Dazu und Einzelheiten Guünther /ZO1LLMANN Adelsrecht und Staatsorganısation
Köngreich Württemberge 1 S06 bis 18517 IDiss Tübingen 1971 K

5 König] Decret das StaatsMınısterium über das wahre Staatsınteresse den Primogenitur-
ordnungen Stuttgart 723 Januar 1808 DPAUTI Württemberge 1797 S16/19 (wıe Anm
702
46 Es W ar C1NEC französısche Intervention Stuttgart die Z.UF Aufhebung der dequestration führte
(HSt | D Büschel
/ König] Mınısterium des Innern Kon Verordnung, dAje Titel der Patrımonmats Beamten die
Wappen und andere Offentliche Auszeichnungen des Gutsbesizer den Kon Staaten betr STULTL-
gyarı 14 Junı 1807 Königlıch Württembergisches STAAts und Regierungs Blatt VOo Jahr 1807
193
N König] General Reskript die Aufhebung aller Patrımomal Gerichtsbarkeit Königreich be-
treffend Stuttgart 10 Maı 1809 DPAUTI Württemberge 1797 816/19 (wıe Anm Bd 7131
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lang befreit gewesen waren; hier verschärfte der König seine Politik, nachdem er einige 
Privilegien am Beginn des Jahres 1806 noch vorläufig bestätigt hatte92. Friedrich I. war 
ein gewiefter Taktiker der Macht, der Zugeständnisse zurücknahm, sobald es die politi-
sche Situation einerseits erlaubte, andererseits (fiskalisch) erforderte93; Schritt um Schritt 
wurde der Adel besteuert94. Selbst einer Anerkennung von Erbordnungen verweigerte 
sich der Monarch und beschied seinen Beamten, die einen entsprechenden Antrag der 
Familie Thurn und Taxis zunächst positiv bewertet hatten, barsch: Politische und in der 
gegenwärtigen Lage der Dinge gegründete Ursachen müssten als wichtiger gelten – vor 
allem sei es keineswegs für den Staat von Nutzen, wenn die grossen Familien in Einheit 
erhalten werden. Stattdessen genüge geradezu die Trennung ihrer Besizungen in mehrere 
kleine Theile der Absicht Seiner Königlichen Majestät95. Das Kalkül war durchsichtig, das 
der König seinen Beamten hier vorrechnete; er zögerte auch nicht, die Güter renitenter 
Adeliger unter Sequester zu stellen, wie beispielsweise die Familie Metternich erfuhr96.

Die reale Macht des Adels wurde ebenso attackiert wie die repräsentative. Die Wap-
pen der Gutsbesitzer durften lediglich noch an den Eingangstüren zu ihren Wohnhäusern 
befestigt sein97, die bislang patrimonialen Herrschaften und Gerichtsbarkeiten wurden in 
den strikten Instanzenzug der württembergischen Verwaltung eingegliedert. Noch bitte-
rer als derlei Maßnahmen selbst war wohl ihre stereotype Begründung: zu Vereinfachung 
der Justiz-Pflege und gleichförmigen stracken Handlungen derselben in allen vorkom-
menden Fällen98. Diese doppelte Strategie von praktischer Entmachtung und theoreti-
scher Delegitimierung adeliger Herrschaft erscheint bemerkenswert; aus der breiten alt-
württembergischen Adelskritik ließen sich direkte Argumente gegen eine Partizipation 
der neuerdings hinzugekommenen Aristokraten an der nun gesamtwürttembergischen 
Politik ableiten. Der Druck auf den Adel wuchs massiv an, als Stand sui generis galt er 
dem Herrscher und seinen Beamten nicht.

Mediatisierte Adelige hatten machtpolitisch und legitimatorisch einen schweren 
Stand; ihnen mangelte es an Verbündeten, deren Interessen auch nur teilidentisch gewe-
sen wären. Unterstützung war am allerwenigsten zu erwarten vom Fürsten selbst. Er 
brauchte die Adeligen schlichtweg nicht. Überdies war die ökonomisch prekäre Lage der 
bislang selbstständigen Herrschaften nicht eben dazu angetan, ihre Dienste für sonderlich 

92 Königl. General-Rescript, die Aufhebung der bisher noch bestandenen Steuer-Freiheit der 
Fürstlichen und Gräflichen Besizungen betr., Stuttgart, 10. Mai 1809, in: Paul, Württemberg 1797–
1816/19 (wie Anm. 2), Bd. 1, 215.
93 Thomas Schulz, Die Mediatisierung des Kantons Kocher. Ein Beitrag zur Geschichte der 
Reichsritterschaft am Ende des alten Reiches, in: ZWLG 47, 1988, 323–358, hier: 356.
94 Dazu und zu weiteren Einzelheiten s. Günther Zollmann, Adelsrecht und Staatsorganisation 
im Königreich Württemberg 1806 bis 1817, Diss. Tübingen 1971, 89–94.
95 Königl. Decret an das StaatsMinisterium über das wahre Staatsinteresse an den Primogenitur-
ordnungen, Stuttgart, 23. Januar 1808, in: Paul, Württemberg 1797–1816/19 (wie Anm. 2), Bd. 1, 
202f.
96 Es war eine französische Intervention in Stuttgart, die zur Aufhebung der Sequestration führte  
(HStAS E9 Büschel 3).
97 Königl. Ministerium des Innern – Kön. Verordnung, die Titel der Patrimoniats-Beamten, die 
Wappen und andere öffentliche Auszeichnungen des Gutsbesizer in den Kön. Staaten betr., Stutt-
gart, 14. Juni 1807, in: Königlich-Württembergisches Staats- und Regierungs-Blatt vom Jahr 1807, 
193.
98 Königl. General-Reskript, die Aufhebung aller Patrimonial-Gerichtsbarkeit im Königreich be-
treffend, Stuttgart, 10. Mai 1809, in: Paul, Württemberg 1797–1816/19 (wie Anm. 2), Bd. 1, 213f.
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hilfreich und kompetent halten??. Der württembergische Monarch konnte sıch t_
dessen aut gezielt ausgebildete, bürgerliche Beamte W1€e die oben gENANNLEN verlassen, die
celbst unmıiıttelbar VO der FExpansıon des württembergischen Staates und se1iner Vertlie-
tung profitierten aut Kosten bisheriger adeliger Herrschaftten, ındem die württembergı1-
sche Verwaltung auf die mediatısıerten Territorien ausgeweıtet wurde. Iso lag auch 1m
konkreten Interesse der Beamten, die mediatıisıerten Arıstokraten ALLS der Admuinıistration

drängen; nıcht eiınmal die Vertreter der Landschaftt, die nach dem Staatsstreich des
Herzogs der Jahreswende 1805/1806 entmachtet Wadl, hatten VOo  5 eiınem Bundnıs mıt
den Adelıgen

Di1e adelsteindliche Politik König Friedrichs W alr schlichtweg: populär, und S1E blieh
noch 1m Verfassungsstreıit 1n den Jahren S15 b1iıs S$19 Ludwig Uhland (1787-1862),

ALLS eıner Famlıulie der Ehrbarkeit stammend und damals alles andere als königstreu, VCI-

wahrte siıch 1n eiıner Flugschrift scharf die 1m zweıten königlichen Verfassungsent-
wurt vorgesehene Adelskammer: Der Adel nehme denjenıgen Standpunkt eIN, der seinen
geschichtlichen Beziehungen UuN semmem Grundbesitz ANHSCHLESSCH ıst/! Wır machen dem
Adel SeINE Rechte nıcht streıtig, Aber YHEAN spreche nıcht, ULE YHHAN oroß hat,
VO  x Söhnen (Jottes UuN Söhnen der Menschen, V  x Geburt ogleich Verdienst. Adelsvorur-
te1l erkennen TOLY nıcht Darum beine Adelskammer Keim Stand soll des mensch-
Lichen Verkehrs mıE den andern enthoben SeIN, alle sollen sıch gegenüberstehen, Auge 177
Auge, ULE Menschen gezzemt100,

Uhland, als promovıerter Jurıst celbst eın hochqualifizierter, aber 1n seiınen Einstel-
lungsbemühungen frustrierter ÄAnwaäarter fur den Staatsdienst, SEIzZiE also die vewohnte
Adelskritik tort. Gerade das VO den Karls-Schülern personifizierte Argument, staatliıche
Amtsträger mussten über esondere akademische Qualitäten verfügen, entfaltete breıite
Wirkung auch über die württembergischen Staatsgrenzen hinaus. Der spatere Marbur-
CI Protessor fur Staatswissenschaft, arl Friedrich Vollgraff (1794-1 863), erblickte 1n e1-
Ner harschen antı-adeligen Politik 0S das esondere Charakteristikum Wurttembergs,
als 1n den 1820er-Jahren die ehemaliıgen Rheinbundstaaten mıteinander verglich: Kein
Rheinbundes-Staat en altete A1so hart, so feindselig, herabsetzend mıE den persönlichen
UuN dinglichen Rechten der Standesheyrrn101 Was Vollgraff daran storte, Wl treilich nıcht
deren Entmachtung als solche, sondern der Modus Der ambiıtionLlerte Wissenschaftler
bemängelte, dass dies Aber doch HUT nach UuN nach UuN ohne Beobachtung PINeY gEWISSEN
systematischen Ordnung 102 geschehen Sel Im Grundsatz aber hielt diese Entwicklung
fur historisch gveboten, Ja unvermeıdlich. SO urteıilte Vollgratff, dass der Fall der Standes-
herren, ıhre Unterordnung, ıhre Finverleibung 177 der Geschichte des teutschen Reichs,
177 der Anarchie dieses feudalen Reiches selbst suchen ist, UuN dafs Napoleon ledielich,
jedoch sıch selbst m”zelleicht unbewufst, mehr Instrument als Werkmeister WANY, dafs HUT
e1N Ereignifß vollführte, OLK seit Jahrhunderten die Vorbereitungen 177 Teutschland selbst
gemacht zm0rden Oa yYenNL03. Vollgraffs württembergischer Kollege Robert VO ohl <a h

O ert KOLLMER, Dhie wirtschaftliche und soz1ale Lage der Reichsritterschaft 11771 Rıtterkanton
Neckar-Schwarzwald 1n: Zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb Das Land
oberen Neckar, he. Franz (JUARTHAL, S1gmarıngen 1984, 285—301, hıier: 301
100 Ludwig UHLAND, Keine Adelskammer!, ın:‘ DERS.,, Werke, he. Hans-Rüdıiger SCHWAB, 2)
Frankturt 1983, 1697 [ Hervorhebungen 11771 Original].
101 arl VOLLGRAFF, Dhie teutschen Standesherrn. Fın historisch-publicistischer Versuch, Gießen
1824, 301
107 Ebd., 284
103 Ebd., IIl
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hilfreich und kompetent zu halten99. Der württembergische Monarch konnte sich statt-
dessen auf gezielt ausgebildete, bürgerliche Beamte wie die oben genannten verlassen, die 
selbst unmittelbar von der Expansion des württembergischen Staates und seiner Vertie-
fung profitierten – auf Kosten bisheriger adeliger Herrschaften, indem die württembergi-
sche Verwaltung auf die mediatisierten Territorien ausgeweitet wurde. Also lag es auch im 
konkreten Interesse der Beamten, die mediatisierten Aristokraten aus der Administration 
zu drängen; nicht einmal die Vertreter der Landschaft, die nach dem Staatsstreich des 
Herzogs an der Jahreswende 1805/1806 entmachtet war, hatten von einem Bündnis mit 
den Adeligen etwas zu erwarten. 

Die adelsfeindliche Politik König Friedrichs I. war schlichtweg: populär, und sie blieb 
es noch im Verfassungsstreit in den Jahren 1815 bis 1819. Ludwig Uhland (1787–1862), 
aus einer Familie der Ehrbarkeit stammend und damals alles andere als königstreu, ver-
wahrte sich in einer Flugschrift scharf gegen die im zweiten königlichen Verfassungsent-
wurf vorgesehene Adelskammer: Der Adel nehme denjenigen Standpunkt ein, der seinen 
geschichtlichen Beziehungen und seinem Grundbesitz angemessen ist! Wir machen dem 
Adel seine Rechte nicht streitig. Aber man spreche nicht, wie man groß genug getan hat, 
von Söhnen Gottes und Söhnen der Menschen, von Geburt gleich Verdienst. Adelsvorur-
teil erkennen wir nicht an. […] Darum keine Adelskammer. Kein Stand soll des mensch-
lichen Verkehrs mit den andern enthoben sein, alle sollen sich gegenüberstehen, Auge in 
Auge, wie es Menschen geziemt100.

Uhland, als promovierter Jurist selbst ein hochqualifizierter, aber in seinen Einstel-
lungsbemühungen frustrierter Anwärter für den Staatsdienst, setzte also die gewohnte 
Adelskritik fort. Gerade das von den Karls-Schülern personifizierte Argument, staatliche 
Amtsträger müssten über besondere akademische Qualitäten verfügen, entfaltete breite 
Wirkung – auch über die württembergischen Staatsgrenzen hinaus. Der spätere Marbur-
ger Professor für Staatswissenschaft, Karl Friedrich Vollgraff (1794–1863), erblickte in ei-
ner harschen anti-adeligen Politik sogar das besondere Charakteristikum Württembergs, 
als er in den 1820er-Jahren die ehemaligen Rheinbundstaaten miteinander verglich: Kein 
Rheinbundes-Staat waltete also so hart, so feindselig, so herabsetzend mit den persönlichen 
und dinglichen Rechten der Standesherrn101. Was Vollgraff daran störte, war freilich nicht 
deren Entmachtung als solche, sondern der Modus. Der ambitionierte Wissenschaftler 
bemängelte, dass dies aber doch nur nach und nach und ohne Beobachtung einer gewissen 
systematischen Ordnung102 geschehen sei. Im Grundsatz aber hielt er diese Entwicklung 
für historisch geboten, ja unvermeidlich. So urteilte Vollgraff, dass der Fall der Standes-
herren, ihre Unterordnung, ihre Einverleibung in der Geschichte des teutschen Reichs, 
in der Anarchie dieses feudalen Reiches selbst zu suchen ist, und daß Napoleon lediglich, 
jedoch sich selbst vielleicht unbewußt, mehr Instrument als Werkmeister war, daß er nur 
ein Ereigniß vollführte, wozu seit Jahrhunderten die Vorbereitungen in Teutschland selbst 
gemacht worden waren103. Vollgraffs württembergischer Kollege Robert von Mohl sah 

99 Gert Kollmer, Die wirtschaftliche und soziale Lage der Reichsritterschaft im Ritterkanton 
Neckar-Schwarzwald 1648–1805, in: Zwischen Schwarzwald und Schwäbischer Alb. Das Land am 
oberen Neckar, hg. v. Franz Quarthal, Sigmaringen 1984, 285–301, hier: 301.
100 Ludwig Uhland, Keine Adelskammer!, in: Ders., Werke, hg. v. Hans-Rüdiger Schwab, Bd. 2, 
Frankfurt a. M. 1983, 169f. [Hervorhebungen im Original].
101 Carl Vollgraff, Die teutschen Standesherrn. Ein historisch-publicistischer Versuch, Gießen 
1824, 301.
102 Ebd., 284.
103 Ebd., VIII.
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das nıcht viel anders und kritisierte SC1INECIN Staatsrechtslehrbuch fur das Königreich
Wüuürttemberg ALLS dem Jahre 829 die Unordnung deutschen Reiche194 ehe pole-
miısch bemerkte Auch die ehemalige Reichsritterschaft suchte LU Theil auf höchst [
cherliche Gründe den Wıiener Congrefß Wiederherstellung bewegen
allein gelang dieses den Standesherren nıcht bonnte noch WCHLSCT davon die Rede SCYH
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Diese Polemik cathedra der Staatswissenschaft 151 UIMMNSO spektakulärer als Robert
VO ohl celbst Sohn Standesherrn W alr und hier gewıssermafßen standısche Selbst-
beschimpfung etrieb eın Vater der Spitzenbeamte Benjamın Ferdinand ohl W alr

nach SC1INECIN Studium der Karls Schule celbst ebendort ZU Professor ernanntd und
nach herausragenden Karrıere S$11 ZU Staatsrat befördert S20 ZU Standesherrn
erhoben worden Diese Karrıere spiegelt die praktischen WIC legitiımatorischen Heraus-
forderungen wıder die der oNn1g SC1IHNECN adelıgen Untertanen herantrug Schroftf
Wl Politik die mediatısıerten Arıstokraten und Nn  U deshalb st1e{ß SIC aut
breıite Akzeptanz bel der bürgerlichen Elıte des Landes S1e namlıch wurde ZU
del der den alten überflüssig machen sollte Friedrich schuf durch Nobilitierungen
erprobter und loyaler Beamter leistungsorientierten Dienstadel der Vater
Robert VO Mohls ehörte dazu zahlreiche der württembergischen Staatsräate und Mı-
1ster ebentalls. Mıt höheren Funktionen Wl die Nobilitierung den Adelsstand VCI-

bunden 106 Di1e Erhebungspraxı1s Wl zunachst orofßzuügıg bemessen, iınklusıv
wıirken und zurüuckhaltend CHUS, dennoch FExklusivität wahren: Friedrich

sprach zwıischen den Jahren S06 und S16 43 Nobilitierungen AaUS, denen Wıilhelm
b1iıs ZU Jahre S40 lediglich weltere folgen l1e{4107 Man annn das durchaus als » Re-
SCLIVOILTL fur Geburtsadel« bezeichnen108; schon König Wilhelm besetzte

Mınısterposten vorwıegend MI1L bürgerlichen Experten, Friedrich eher aut
adelige (jetreue DESECTIZL hatte Lediglich das Aufßen und Kriegsministerium leben
19 Jahrhundert noch adelige Domanen199 Di1e Expansıon der Verwaltung bot TIreue
ZU Herrscher vorausgesetzt!!9 Platz fur Qualifizierte und das hiıeli auch fur qualifi-
zıierie Adelıge

Zurück 1115 Zentrum Buüundnıs MI1 der onarchie
Di1e neuerdings württembergischen Adeligen sahen sıch akademiısch qualifizierten biulır-
gerlichen Spitzenbeamten ausgeliefert Selbst die verbliebenen Dienstadeligen befleißigten
siıch beamtischen Leıistungs Ethos sıch ALLS ıhrem Stand legitimıeren ugen
VO Maucler wa der Sspatere langjährige ]ustizmiınıster tormte C1M höchst
bürgerliches Ethos staatsdienerlicher Tugend ALLS In SC1IHNECN Memoıren rechnete Maucler

104 RobertV MOHL Das Staatsrecht des Königreiches Württemberg, Tübingen 18720 4A41 3
105 Ebd 414
106 WINTTERLIN Geschichte der Behördenorganisation Württemberge (wıe Anm 15) Bd 313
107 Bernd WUNDER Der württembergische Personaladel 1806 WLG A0 1981 4A04 —
518 hıer 511
1058 Ebd 5072
109 Bernhard MANN Das Königreich Württemberge 1516 191 Ie Regierungen der deutschen
Mıttel und Kleinstaaten 18515 1933 he Klaus SCHWABE Boppard a 1983 31 46 hıer 35{
110 Bernd WUNDER Privilegierung und Diszıplinmerung Dhe Entstehung des Berutsbeamtentums
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das nicht viel anders und kritisierte in seinem Staatsrechtslehrbuch für das Königreich 
Württemberg aus dem Jahre 1829 die Unordnung im deutschen Reiche104, ehe er pole-
misch bemerkte: Auch die ehemalige Reichsritterschaft suchte, zum Theil auf höchst lä-
cherliche Gründe gestützt, den Wiener Congreß zu einer Wiederherstellung zu bewegen; 
allein gelang dieses den Standesherren nicht, so konnte noch weniger davon die Rede seyn, 
Deutschland wieder mit 350 je aus einem Dorfe bestehenden Staaten zu bereichern105. 

Diese Polemik e cathedra der Staatswissenschaft ist umso spektakulärer, als Robert 
von Mohl selbst Sohn eines Standesherrn war und hier gewissermaßen ständische Selbst-
beschimpfung betrieb: Sein Vater, der Spitzenbeamte Benjamin Ferdi nand Mohl, war 
nach seinem Studium an der Karls-Schule selbst ebendort zum Professor ernannt und 
nach einer herausragenden Karriere 1811 zum Staatsrat befördert, 1820 zum Standesherrn 
erhoben worden. Diese Karriere spiegelt die praktischen wie legitimatorischen Heraus-
forderungen wider, die der König an seinen neuen adeligen Untertanen herantrug. Schroff 
war seine Politik gegen die mediatisierten Aristokraten, und genau deshalb stieß sie auf 
breite Akzeptanz bei der bürgerlichen Elite des Landes. Sie nämlich wurde zum neuen 
Adel, der den alten überflüssig machen sollte. Friedrich I. schuf durch Nobilitierungen 
erprobter und loyaler Beamter einen neuen, leistungsorientierten Dienstadel – der Vater 
Robert von Mohls gehörte dazu, zahlreiche der württembergischen Staatsräte und Mi-
nister ebenfalls. Mit höheren Funktionen war die Nobilitierung in den Adelsstand ver-
bunden106. Die Erhebungspraxis war zunächst großzügig genug bemessen, um inklusiv 
zu wirken – und zurückhaltend genug, um dennoch Exklusivität zu wahren: Friedrich 
I. sprach zwischen den Jahren 1806 und 1816 43 Nobilitierungen aus, denen Wilhelm I. 
bis zum Jahre 1840 lediglich 17 weitere folgen ließ107. Man kann das durchaus als »Re-
servoir für einen späteren Geburtsadel« bezeichnen108; schon König Wilhelm I. besetzte 
seine Ministerposten vorwiegend mit bürgerlichen Experten, wo Friedrich I. eher auf 
adelige Getreue gesetzt hatte. Lediglich das Außen- und Kriegsministerium blieben im 
19. Jahrhundert noch adelige Domänen109. Die Expansion der Verwaltung bot – Treue 
zum Herrscher vorausgesetzt110 – Platz für Qualifizierte, und das hieß auch, für qualifi-
zierte Adelige.

3. Zurück ins Zentrum: Bündnis mit der Monarchie

Die neuerdings württembergischen Adeligen sahen sich akademisch qualifizierten bür-
gerlichen Spitzenbeamten ausgeliefert. Selbst die verbliebenen Dienstadeligen befleißigten 
sich eines beamtischen Leistungs-Ethos, statt sich aus ihrem Stand zu legitimieren: Eugen 
von Maucler (1783–1859) etwa, der spätere langjährige Justizminister, formte ein höchst 
bürgerliches Ethos staatsdienerlicher Tugend aus. In seinen Memoiren rechnete Maucler 

104 Robert von Mohl, Das Staatsrecht des Königreiches Württemberg, Bd. 1, Tübingen 1829, 413.
105 Ebd., 414.
106 Wintterlin, Geschichte der Behördenorganisation in Württemberg (wie Anm. 15), Bd. 1, 313.
107 Bernd Wunder, Der württembergische Personaladel (1806–1813), in: ZWLG 40, 1981, 494–
518, hier: 511.
108 Ebd., 502.
109 Bernhard Mann, Das Königreich Württemberg 1816–1918, in: Die Regierungen der deutschen 
Mittel- und Kleinstaaten 1815–1933, hg. v. Klaus Schwabe, Boppard a. Rh. 1983, 31–46, hier: 35f.
110 Bernd Wunder, Privilegierung und Disziplinierung. Die Entstehung des Berufsbeamtentums 
in Bayern und Württemberg (1780–1825), München / Wien 1978, 319.
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MI1L n  N ehemaliıgen Kollegen und Vorgesetzten aAb die SC1IHECETr langen Karrıere als
iınkompetent erleht hatte und tührte den entsagungsvollen Beruf des Beamten aut
moralische Berufung gemäfßs der Maxıme zurück >VOr allem die Pflicht Dize Pflicht selbst
ohne Aussıcht auf Anerkennung und Belohnung, oft erschwert Adurch Entbehrungen UuN
Opfer11 Maucler hatte UÜbernahme den Staatsdienst ‚War T1IMar der Vertrautheit
SC1IHETr Famlılie MLTL dem wuürttembergischen Herrscherhaus verdankt stilisıerte siıch aber
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Adeligen 1CUC Strategıen entwickelten un letztlich das Buüundnıs ML1L dem Herrscher
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Freiberg Eisenberg( Ulm schliefßlich Ludwig Joseph Freiherr VO
Welden Kleıin Laupheim Weıingarten Dese Namen spiegeln 111

eigentümlıche Mischung ALLS Denst un mediatıisıertem del wıder bedurtte der
sertellen Untersuchung VO Karriereverliäuten dynastısche Anpassungsmuster
erkennen Als Jahre S17 Rahmen neuerlichen Verwaltungsreform die
Direktoren der Kreıise valt, tanden sıch auch auf diesen Posten katholische
Adelige: darunter Niıkolaus Christian Josef Freiherr VO Freyberg (  8S— fur
den Donaukreıs ı Ulm, C1M ehemaliger Karlsschüler113, der dienstadelıge Famıli-
entradıtion u als Wüuürttemberger Untertan tortsetzte, Furst Franz Thaddäus Joseph
VO Waldburg Zeıl und Trauchburg fur den Schwarzwaldkreis Reutlingen der
sıch truh ML1L emselben Monarchen arrang1ert hatte den SC1IMN Vater heftig bekämpft
hattel14 Franz Xaver Konrad Freiherr VO Welden der fur 111

111 Kugen V MAUCLER Aus INC1NEIN Leben Kindheit Jugend und frühe Mannesjahre 1783—
Im Ihenst des Fürstenhauses und des Landes Württemberge Dhe Lebenserinnerungen der

Freiherren Friedrich und Kugen VO Maucler (1 735 151 hg Paul SAUER Stuttgart 1985 / 163
hıer 147
1172 Königlıch Württembergisches Hoft und STAAts Handbuch auf das Jahr 1813 Stuttgart 1813],
209 7 247 771 7U} 313 3309 1476 415 4309 460 4906
113 (JEBHARDT Ie Schüler der Hohen Karlsschule (wıe Anm 25) 740{ Freyberg l auch Freiberg)]
Fa N Wellendingen) Nıkolaus Chrıistoph JTosef Freiherr VOo Oberschwäbische Biographien
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114 RABERG Biographisches Handbuch der württembergischen Landtagsabgeordneten (wıe
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sche biographien beitraege/articles/135 html (Stan Maı
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mit jenen ehemaligen Kollegen und Vorgesetzten ab, die er in seiner langen Karriere als 
inkompetent erlebt hatte, und führte den entsagungsvollen Beruf des Beamten auf seine 
moralische Berufung gemäß der Maxime zurück: ›Vor allem die Pflicht.‹ Die Pflicht selbst 
ohne Aussicht auf Anerkennung und Belohnung, oft erschwert durch Entbehrungen und 
Opfer111. Maucler hatte seine Übernahme in den Staatsdienst zwar primär der Vertrautheit 
seiner Familie mit dem württembergischen Herrscherhaus verdankt, stilisierte sich aber 
trotz und gerade wegen dieses Karriereanfangs aus Patronage zum Ideal-Beamten.

Eine Rückkehr zum Status quo ante schien also unmöglich. So verfahren präsen-
tierte sich die Situation mittelfristig, dass manche der württembergisch gewordenen 
Adeligen neue Strategien entwickelten und letztlich das Bündnis mit dem Herrscher 
suchten, dass sie vorzogen, selbst zu Spitzenbeamten zu werden. Namentlich eine Posi-
tion im hierarchischen württembergischen Verwaltungsgefüge war es, die zur Domäne 
des Adels geriet: die Landvogteien, die mittlere Verwaltungsinstanz zwischen Zentral-
regierung und Oberämtern. In diese Stellungen rückten auf Franz Thaddäus Joseph 
von Waldburg zu Zeil und Trauchburg (1778–1845)112, Landvogt in Rottweil, Franz 
Leopold Freiherr von Stain zum Rechtenstein (1775–1852) in Rottenburg, Karl Ludwig 
Dietrich Freiherr von Gemmingen (1772–1825) in Calw, Georg Friedrich Karl Graf 
zu Waldeck und Pyrmont (1785–1826) in Stuttgart, Johann Friedrich Graf von Ber-
lichingen (1684–1734) in Ludwigsburg, Ernst Maria Graf von Bissingen-Nippenburg 
(1749–1831) in Heilbronn, Ludwig Reinhard Freiherr von Gemmingen-Bonfeld (1777–
1852) in Öhringen, Xaver Freiherr von Welden (1785–1856) in Ellwangen, Josef August 
Friedrich Freiherr von Liebenstein (1781–1824) in Göppingen, Karl Joseph Ferdinand 
Freiherr Hiller von Gärtringen (1772–1854) in Urach, Nikolaus Christoph Freiherr von 
Freiberg-Eisenberg (1767/68–1823) in Ulm, schließlich Ludwig Joseph Freiherr von 
Welden zu Klein-Laup heim (1776–1815) in Weingarten. Diese Namen spiegeln eine 
eigentümliche Mischung aus Dienst- und mediatisiertem Adel wider; es bedürfte der 
seriellen Untersuchung von Karriereverläufen, um dynastische Anpassungsmuster zu 
erkennen. Als es im Jahre 1817 im Rahmen einer neuerlichen Verwaltungsreform die 
Direktoren der Kreise zu ernennen galt, fanden sich auch auf diesen Posten katholische 
Adelige: darunter Nikolaus Christian Josef Freiherr von Freyberg (1767/68–1823) für 
den Donaukreis in Ulm, ein ehemaliger Karlsschüler113, der seine dienstadelige Famili-
entradition nun als Württemberger Untertan fortsetzte, Fürst Franz Thaddäus Joseph 
von Waldburg zu Zeil und Trauchburg für den Schwarzwaldkreis in Reutlingen, der 
sich früh mit demselben Mo narchen arrangiert hatte, den sein Vater so heftig bekämpft 
hatte114, Franz Xaver Konrad Freiherr von Welden (1785–1856), der einst für eine 

111 Eugen von Maucler, Aus meinem Leben. Kindheit, Jugend und frühe Mannesjahre (1783–
1816), in: Im Dienst des Fürstenhauses und des Landes Württemberg. Die Lebenserinnerungen der 
Freiherren Friedrich und Eugen von Maucler (1735–1816), hg. v. Paul Sauer, Stuttgart 1985, 67–163, 
hier: 147.
112 Königlich Württembergisches Hof- und Staats-Handbuch auf das Jahr 1813, Stuttgart [1813], 
209, 227, 247, 271, 290, 313, 339, 376, 415, 439, 460, 496.
113 Gebhardt, Die Schüler der Hohen Karlsschule (wie Anm. 25), 240f. – Freyberg [auch: Freiberg] 
(-Wellendingen), Nikolaus Christoph Josef Freiherr von, in: Oberschwäbische Biographien, on-
line abrufbar: http://www.oberschwaben-portal.de/oberschwaebische-biographien-beitraege/arti-
cles/248.html (Stand: 16. Mai 2014).
114 Raberg, Biographisches Handbuch der württembergischen Landtagsabgeordneten (wie 
Anm. 6), 1005. – Waldburg zu Zeil und Trauchburg, Fürst Franz Thaddäus Joseph von, in: Ober-
schwäbische Biographien, online abrufbar: http://www.oberschwaben-portal.de/oberschwaebi-
sche-biographien-beitraege/articles/135.html (Stand: 16. Mai 2014).
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reichskirchliche Karrıere vorgesehen SCWESCH W Al Vizedirektor zunächst des Neckar-
kreises Ludwigsburg, dann des Donaukreises Ulm115

Es handelte siıch bel den Landvogteien bel den Kreisdirektionen Kontroll-
inNnstanzen ohne Weisungsbefugni1s die 11 tretfliche Gelegenheıit ZUTFLCF Integration ohne
admınıstratiıve Reibungsverluste und wirkliche herrschaftliche Kompetenzabgabe eroöftf-

oNn1g Friedrich tuhr 11 zweıgleıisıge Strategıe und trachtete auch nach Fın-
bindung. Diesem Zweck sollten YVICI überraschend eingeführte und verliehene, erbliche
Tıitularamter fur die Häuser Hohenlohe, Waldburg, Löwensteıiın und Zeppelin dienen116.
Überhaupt harren die Strategien, MI1L denen einzelne Adelıge un einzelne Adelshäuser
1L  5 C1M Arrangement MI1L dem König anstrebten, noch der systematischen Erforschung.
Johann Franz VOo  5 Bodman IWa zab das Exempel mediatıisıerten Herr-
schers der ALLS SCLIHETr Reduktion noch das Bestmögliche herauszuholen suchte den Stutt-
garter Vorgaben SETIzZiE keinen Wiıderstand Mochte auch noch frustriert
VO OSTeENTLALLVeEN Desinteresse SCWESCH SC1IM das der oNn1g bel den Zeremonıien ZUTLC Ab-
nahme des obligatorischen Treuee1i1ds Stuttgart gegenüber den Rıttern seinesgleichen
hatte walten lassen ZUOS pragmatısche Konsequenzen und wandte siıch dem Herrscher

ındem ıhn erfolgreich den Kammerherrenschlüssel bat mıthin C1M Tıtularamt
erhielt und aut diese W/e1se Verwandlung VO ımmediaten Reichsritter ZU Unter-
Lan des KOn1gs VO Wüuürttemberg« betrieb117

uch Diskriminierung gyehörte Friedrichs Herrschaftsrepertoire Es
sollte der del als Stand als politische Aktionseinbheıit aufgehoben werden uUuMmMsSO mehr
als der Oon1g türchtete die Mediatisierten könnten sıch kollektiv OTFrSahılsSılcrch
Solche Bedenken der Verwaltung wohlbekannt Staatsrat VO Reufi 1eTl SC1IHNECINMN

on1g Jahre S06 sıch VOTL Mafßnahmen die Mediatisierten ML1L den
enachbarten Herrschern Munchen und Karlsruhe abzustimmen weıl Grunde
dabe: auf den Sınnn der Bundesacte AnkÖömMt118 Reußens Prognose verfing, der betrof-
tene raf Wertheim beharrte aut der Bundesakte un darauft dass manches ohnmöglich
VO  x dem SOouveraıin AUN höchster Machtvollkommenheit nach hloser WnIIRühr hbestimmt
UuUN entschieden merden dürfe1l19 Diese (Je1lster erwachten VOTL allem während des Wıe-
nNer Kongresses (1814/15) ZU Leben aut dem plötzlich CISCIIC Deputıierte fur die
aufgehobenen reichsritterlichen Kreıise antıchambrierten un mehrere Publikationen
ziırkulierten die einschlägıge Wiıederherstellungsansprüche bekräftigen Preußen un

115 Welden \ Zzu ro(ß Laupheim], Franz AXaver Konrad Freiherr VOo Oberschwäbische B10-
graphien onlıne abrutbar http II www oberschwaben portal de/oberschwaebische biographien-
beitraege/articles/136 html (Stan 16 Maı
116 Statuten für die könıg] Yıer Erb Kron Aemter Stuttgart 1 Januar 1809 Vollständige,
hıstorisch und kritisch bearbeitete Sammlung der württembergischen (Zesetze, he August
REYSCHER Bd Enthaltend die STAAts rund eseize VO Jahre 1 S06 biıs nde des Jahres 1828
Stuttgart / Tübingen 1830 783 85 hıer 783{
117 W.iltried [)ANNER Stuchen ZUTFr Sozlalgeschichte Reichsritterschaft den Jahren der Me-
dıatısierung Entwicklung der politischen und wiırtschafttlichen Stellung der Reichstreiherren VOo
und Bodman 1795 18725 Hegau 1/7/18 1973 O17 1728 hlıer 107
118 Bemerkungen des StAAtsrats Reufß) über dAje Urganısatıion der künftigen Verhältnise der
mechatıisırten Fursten und Graten ıhren SOouveraın AUS Veranlassung der VOo Taxıs VOo
Hohenlohe eingelaufenen Schreiben auch VOo Reischachschen Berichts, Stuttgart, | dep-
tember 1806 DPAUTI Württemberg 1797 S16/19 (wıe Anm Bd 175 1709 hıer 178
119 Eingabe des Graten Johann arl Ludwig LOwenstein Wertheim und Liımpurg den Könıg

»Kränkung« SC1IHECTr »schäzbarsten Rechte« (Auszug) Wertheim Januar 1807 DPAUTI
Württemberge 1797 1816/19 (wıe Anm 1709 183 hlıer 151
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reichskirchliche Karriere vorgesehen gewesen war, Vizedirektor zunächst des Neckar-
kreises in Ludwigsburg, dann des Donaukreises in Ulm115. 

Es handelte sich bei den Landvogteien sowie bei den Kreisdirektionen um Kontroll-
instanzen ohne Weisungsbefugnis, die eine treffliche Gelegenheit zur Integration ohne 
administrative Reibungsverluste und wirkliche herrschaftliche Kompetenzabgabe eröff-
neten. König Friedrich I. fuhr eine zweigleisige Strategie und trachtete auch nach Ein-
bindung. Diesem Zweck sollten vier überraschend eingeführte und verliehene, erbliche 
Titularämter für die Häuser Hohenlohe, Waldburg, Löwenstein und Zeppelin dienen116. 
Überhaupt harren die Strategien, mit denen einzelne Adelige und einzelne Adelshäuser 
nun ein Arrangement mit dem König anstrebten, noch der systematischen Erforschung. 
Johann Franz von Bodman (1775–1833) etwa gab das Exempel eines mediatisierten Herr-
schers, der aus seiner Reduktion noch das Bestmögliche herauszuholen suchte; den Stutt-
garter Vorgaben setzte er keinen Widerstand entgegen. Mochte er auch noch so frus triert 
vom ostentativen Desinteresse gewesen sein, das der König bei den Zeremonien zur Ab-
nahme des obligatorischen Treueeids in Stuttgart gegenüber den Rittern seinesgleichen 
hatte walten lassen, er zog pragmatische Konsequenzen – und wandte sich dem Herrscher 
zu, indem er ihn erfolgreich um den Kammerherrenschlüssel bat, mithin ein Titularamt 
erhielt und auf diese Weise seine Verwandlung »vom immediaten Reichsritter zum Unter-
tan des Königs von Württemberg« betrieb117.

Auch positive Diskriminierung gehörte zu Friedrichs I. Herrschaftsrepertoire. Es 
sollte der Adel als Stand, als politische Aktionseinheit aufgehoben werden, umso mehr, 
als der König stets fürchtete, die Mediatisierten könnten sich kollektiv organisieren. 
Solche Bedenken waren in der Verwaltung wohlbekannt. Staatsrat von Reuß riet seinem 
König im Jahre 1806, sich vor weiteren Maßnahmen gegen die Mediatisierten mit den 
benachbarten Herrschern in München und Karlsruhe abzustimmen, weil es im Grunde 
dabei auf den Sinn der Bundesacte ankömmt118. Reußens Prognose verfing, der betrof-
fene Graf Wertheim beharrte auf der Bundesakte und darauf, dass manches ohnmöglich 
von dem Souverain aus höchster Machtvollkommenheit, nach bloser Willkühr, bestimmt 
und entschieden werden dürfe119. Diese Geister erwachten vor allem während des Wie-
ner Kongresses (1814/15) zum Leben, auf dem plötzlich eigene Deputierte für die einst 
aufgehobenen reichsritterlichen Kreise antichambrierten und mehrere Publikationen 
zirkulierten, die einschlägige Wiederherstellungsansprüche bekräftigen – Preußen und 

115 Welden [zu Groß-Laupheim], Franz Xaver Konrad Freiherr von, in: Oberschwäbische Bio-
graphien, online abrufbar: http://www.oberschwaben-portal.de/oberschwaebische-biographien-
beitraege/articles/136.html (Stand: 16. Mai 2014).
116 Statuten für die königl. Vier Erb-Kron-Aemter, Stuttgart, 01. Januar 1809, in: Vollständige, 
his torisch und kritisch bearbeitete Sammlung der württembergischen Gesetze, hg. v. August L. 
Reyscher, Bd. 3: Enthaltend die Staats-Grund-Gesetze vom Jahre 1806 bis Ende des Jahres 1828, 
Stuttgart / Tübingen 1830, 283–285, hier: 283f.
117 Wilfried Danner, Studien zur Sozialgeschichte einer Reichsritterschaft in den Jahren der Me-
diatisierung. Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Stellung der Reichsfreiherren von 
und zu Bodman 1795–1825, in: Hegau 17/18, 1973, 91–128, hier: 107.
118 Bemerkungen [des Staatsrats v. Reuß] über die Organisation der künftigen Verhältnise der 
mediatisirten Fürsten und Grafen gegen ihren Souverain; aus Veranlassung der von Taxis u. von 
Hohenlohe eingelaufenen Schreiben, auch eines von Reischachschen Berichts, [Stuttgart,] 23. Sep-
tember 1806, in: Paul, Württemberg 1797–1816/19 (wie Anm. 2), Bd. 1, 175–179, hier: 178.
119 Eingabe des Grafen Johann Carl Ludwig zu Löwenstein-Wertheim und Limpurg an den König 
wegen »Kränkung« seiner »schäzbarsten Rechte« (Auszug), Wertheim, 17. Januar 1807, in: Paul, 
Württemberg 1797–1816/19 (wie Anm. 2), Bd. 1, 179–183, hier: 181.
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Osterreich wusSstien solche Bemühungen un taktısch tördern120 Eıne
gyanzlıche Restitution stellte dabei das »Maxımalprogramm« dar ML1L dem sıch CI-
hın der aktuelle Status ( UO garantıeren lie{$121 Ende gewährte die Bundesakte

Rechte als die Rheinbundakte122 och stand u W, Rechts-
schutz W aS gerade Friedrich Wüuürttemberg schlicht miıssachtet hatte Der oNn1g
verfolgte jedenfalls MI1L außerstem Mısstrauen W aS Wıen geschah W aS SO4 nıcht
grunden gelungen W Al entstand u C111 adeliger Verein 123 dessen Gründung ma{fßs-
geblich Furst Waldburg Zeıl beteiligt Wl Iso befahl der oNn1g umgehend dafß dieser
Vereimn als NT den [nterthanen Pflichten der Einzelnen unvereimmbarlıch Beziehung
auf die AllerhöchstDero Souveraınıtdt unterworfenen Fürsten UuN Grafen CASSIVYT UuN
wirkungslos SCYH so[M124

Friedrich reag1erte aut solche Gefährdungen MI1L der unerwarteten, auch überstüurz-
ten Verkündung Verfassung, deren Parlament ALLS lediglich Kkammer
estand. Darın safßen neben rund 50 Adelıgen bürgerliche Deputierte12>; die adelı-
SCH Mandatsınhaber sollten der Masse der gewählten Keprasentanten aufgehen S
zumiındest Wl die Kalkulation die allerdings nıcht verfing, SaNz Gegenteıl Sowohl
die Deputierten der ÄAmter als auch die Adeligen verband vorläufig C1M SCINCINSAILLES In-
teresse namlıch dasjenige die Verfassung LOTLO 1bzulehnen weıl siıch alle VOo  5

Zurückweisung substantielle CISCIIC Interessen WEeILauUs besser befriedigt erhofften
dem Präasıdium axımılıans VOo  5 Waldburg Zeıl (1750-1818) W1C5 die Landesversamm-
lung die Verfassung einhellig ab126 Mıt dieser spektakulären Koalition hatte der oNn1g
nıcht gerechnet weıl SIC samtlıchen politischen Usancen Altwürttembergs zuwıderlief
del und Ehrbarkeit schienen unvereinbar och diese Koalıition zerbrach bald

den unterschiedlichen Interessen W alr der königliche Verfassungsvorschlag
Jahre S15 noch einhellig zurückgewiesen worden iLiLMMTLTE bereıts C1M Drittel dem
neuerlichen Vorschlag des Jahres S17 und ‚War C1M neuwürttembergisch SCPLAS-
Ltes Es gelang der RKegierung, den del auf ıhre Selıte zıehen Denn ındem SIC aut C1M

Zweikammernsystem SEIzZiE vermochte der del W/ortsıinne Achtungserfolg
erzielen C1M Prestige CISCHCH Kanges behaupten treilich verwassert durch Nobilitie-
FuNSCH herausragender Staatsdiener

Di1e politischen Chancen und Rısıken des Adels lassen sıch der W 11-

kungsmächtigsten Schritten des Verfassungsstreites ablesen arl August VO Wan-
genheims »Idee der Staatsverfassung« Wangenheim zunachst Kurator der

1720 Rudolt VIERHAUS E1gentumsrecht und Mediatisierung Der Kamp(I dAje Rechte der Reichs-
rıtterschaft 1803 1815 Kıgentum und Verfassung Zur FEigentumsdiskussion ausgehenden
18 Jahrhundert hg Rudolt IERHAUS (zöttingen 1977 270 257 hıer 240 254 MANGOLD Dhe
ehemalıge Reichsritterschaft und die Adelsgesetzgebung Baden (wıe Anm 63) 44
121 Christot [ HIPPER Ie Reichsritterschaft napoleonıscher el Retormen rheinbüncdli-
schen Deutschland he Eberhard WEIS München 1984 hıer 65
1727) MANGOLD Dhe ehemalıge Reichsritterschaft und dAje Adelsgesetzgebung Baden (wıe
Anm 63) 4A41 43
1723 [)ORNHEIM Oberschwaben Aals Adelsland (wıe Anm /2) 1725
1 24 König] Verordnung, Vereın mehrerer der SOuUveranıtat unterwortenen vormals reichs-
unmittelbaren Fursten und Graten und deren Recurs aUSWAarlıge Höfte betreffend Stuttgart
16 Junı 1816 Königlıch Württembergisches StTAAts und Regierungs Blatt VOo Jahr 116 137{
1725 MANN Württemberge 1800 biıs 1866 (wıe Anm 265
1726 Sıehe Joachım (JERNER Vorgeschichte und Entstehung der württembergischen Verfassung
Spiegel der Quellen 1815 Stuttgart 1980
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Österreich wussten solche Bemühungen temporär und taktisch zu fördern120. Eine 
gänzliche Restitution stellte dabei das »Maximalprogramm« dar, mit dem sich immer-
hin der aktuelle Status quo garantieren ließ121; am Ende gewährte die Bundesakte we-
niger Rechte als die Rheinbundakte122. Doch stand nun unter einem gewissen Rechts-
schutz, was gerade Friedrich I. in Württemberg schlicht missachtet hatte. Der König 
verfolgte jedenfalls mit äußerstem Misstrauen, was in Wien geschah; was 1804 nicht zu 
gründen gelungen war, entstand nun – ein adeliger Verein123, an dessen Gründung maß-
geblich Fürst Waldburg-Zeil beteiligt war. Also befahl der König umgehend, daß dieser 
Verein, als mit den Unterthanen-Pflichten der Einzelnen unvereinbarlich, in Beziehung 
auf die AllerhöchstDero Souverainität unterworfenen Fürsten und Grafen, cassirt und 
wirkungslos seyn soll124.

Friedrich I. reagierte auf solche Gefährdungen mit der unerwarteten, auch überstürz-
ten Verkündung einer Verfassung, deren Parlament aus lediglich einer einzigen Kammer 
bestand. Darin saßen neben rund 50 Adeligen 72 bürgerliche Deputierte125; die adeli-
gen Mandatsinhaber sollten in der Masse der gewählten Repräsentanten aufgehen. So 
zumindest war die Kalkulation, die allerdings nicht verfing, ganz im Gegenteil. Sowohl 
die Deputierten der Ämter als auch die Adeligen verband vorläufig ein gemeinsames In-
teresse – nämlich dasjenige, die Verfassung in toto abzulehnen, weil sich alle von einer 
Zurückweisung substantielle eigene Interessen weitaus besser befriedigt erhofften; unter 
dem Präsidium Maximilians von Waldburg-Zeil (1750–1818) wies die Landesversamm-
lung die Verfassung einhellig ab126. Mit dieser spektakulären Koalition hatte der König 
nicht gerechnet, weil sie sämtlichen politischen Usancen Altwürttembergs zuwiderlief: 
Adel und Ehrbarkeit schienen unvereinbar. Doch diese spontane Koalition zerbrach bald 
an den unterschiedlichen Interessen; war der erste königliche Verfassungsvorschlag im 
Jahre 1815 noch einhellig zurückgewiesen worden, so stimmte bereits ein Drittel dem 
neuerlichen Vorschlag des Jahres 1817 zu – und zwar ein neuwürttembergisch gepräg-
tes. Es gelang der Regierung, den Adel auf ihre Seite zu ziehen. Denn indem sie auf ein 
Zweikammernsystem setzte, vermochte der Adel im Wortsinne einen Achtungserfolg zu 
erzielen, ein Prestige eigenen Ranges zu behaupten – freilich verwässert durch Nobilitie-
rungen herausragender Staatsdiener.

Die neuen politischen Chancen und Risiken des Adels lassen sich an einer der wir-
kungsmächtigsten Schriften des Verfassungsstreites ablesen, an Karl August von Wan-
genheims »Idee der Staatsverfassung«. Wangenheim (1778–1852), zunächst Kurator der 

120 Rudolf Vierhaus, Eigentumsrecht und Mediatisierung. Der Kampf um die Rechte der Reichs-
ritterschaft 1803–1815, in: Eigentum und Verfassung. Zur Eigentumsdiskussion im ausgehenden 
18. Jahrhundert, hg. v. Rudolf Vierhaus, Göttingen 1972, 229–257, hier: 249–254. – Mangold, Die 
ehemalige Reichsritterschaft und die Adelsgesetzgebung in Baden (wie Anm. 63), 17–44.
121 Christof Dipper, Die Reichsritterschaft in napoleonischer Zeit, in: Reformen im rheinbündi-
schen Deutschland, hg. v. Eberhard Weis, München 1984, 53–73, hier: 65.
122 Mangold, Die ehemalige Reichsritterschaft und die Adelsgesetzgebung in Baden (wie 
Anm. 63), 41–43.
123 Dornheim, Oberschwaben als Adelsland (wie Anm. 72), 125.
124 Königl. Verordnung, einen Verein mehrerer, der Souveränität unterworfenen, vormals reichs-
unmittelbaren Fürsten und Grafen, und deren Recurs an auswärtige Höfe betreffend, Stuttgart, 
06. Juni 1816, in: Königlich-Württembergisches Staats- und Regierungs-Blatt vom Jahr 1816, 137f.
125 Mann, Württemberg 1800 bis 1866 (wie Anm. 2), 265.
126 Siehe Joachim Gerner, Vorgeschichte und Entstehung der württembergischen Verfassung im 
Spiegel der Quellen (1815–1819), Stuttgart 1989.
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UnLversıität Tübingen, 1m Verfassungskampf ZU Kultusminister befördert!127, Lrat —-

vagıert fur eın bikamerales Parlament eın och Lal dies nıcht, ındem die tradıtio-
nellen Rechte des Adels betonte, sondern aut SaNz andere ÄArt und We1se Wangenheim
vermischte aut kuriose \We1se Gedanken Montesquieus (1689—-1755) mıiıt Versatzstucken
ALLS der ıdealistischen Philosophie: Freiheit, Glleichheit UuN Sıcherheit sind A1so die drei
Normal-Principien des Naturrechts128 argumentierte Wangenheim und knüpfte daran
Fıgentum, Vertragscharakter und ahl Daraus wıederum eıtete die Forderung e1-
Ner Mischverfassung ab, ZUSAMMENSECSECTZL ALLS eiınem demokratischen, eınem arıstokra-
tischen und eiınem autokratischen Element129: demokratisch, das fur Wangenheim
die Gemeıinden, autokratisch das Staatsminıisterium, die Regierungszentrale des Landes,
arıstokratisch nıcht iwa altehrwürdige Famılien oder Grundbesitzer als solche, SO1-
dern Gelehrte.

Eınen del torderte Wangenheim hier, keıine Tradıtionsgemeinschaft. del
meınte nıcht Bluts-, sondern Bildungsverwandtschaft ALLS wıssenschaftlicher Kompetenz:
Gelehrte, Adelige und Priester gehörten dazu, eben Manner, die das Innerlich-Nothwen-
dige mıE Freiheit HÜ  x Aauch Ääufßerlich gestalten vermöchten. Eıne zutiefst utilitarısti-
sche Erwagung lag dem zugrunde: Gerade der Grundbesitz bestärke die Unabhängigkeit
des Adels, ewıirke 1ne erleichterte Möglichkeit eINer umfassenden staatswissenschaft-
Lichen Bildung 130 del bedeutete keinen Status mehr, sondern 1ne 57106ökonomische
Funktion. Ungebildete Adelige riskierten gleichsam 1DSO ıhre politische Relevanz
umgekehrt konnte eın ehemaliger Reichsritter bel erwlesener Tüchtigkeit dr aut 1ne
wichtige Protessur bringen, avancılerte VO Herrschaftsträger ZU Gelehrten: eorg
Ferdinand Forstner VO Dambenoı1s (1765-1 832), der gemeınsam mıiıt Clemens Christoph
( ammerer (1766-1 626) und Friedrich 1ST (1789-1 846) aAb dem Jahre S16 das Schwabtz-
sche Archiv herausgab. Forstner VO Dambeno1s hatte se1ne kameralistischen Kenntnisse
auf tamilıeneigenen Landgütern 1m Hohenlohischen umgeSETZL, ehe 1m Jahre S17
der Tübinger UnLversıität 1n der Staatswirtschaftlichen Fakultät ZU Protessor fur Land-
wiırtschaft ernanntd wurdel31.

eın Beispiel zeıgt zweiıerle: Vom württembergischen del als diskriminıertem Kaol-
lektiv sprechen, W1€e die Rede VO Sauhirten und andere einschlägige /1ıtate
haben, verdeckt den Blick auf mannıgfache Strategien des Interessenausgleiches, den 11 -
dividuelle Adelıge spatestens mıiıt König Wıilhelm gefunden haben Adelıge Geschich-

Wl keine reine Verlierergeschichte. Den Nutzen einer zewıssen utonomıe hatten
Arıistokraten, ohne den Nachteıil der Kosten dafür tragen mussen152; Schulden ıhrer

1727 /Zu Wangenheims Biographie urt (JERHARDT, arl August VOo Wangenheim. Württember-
ovischer Kultusminister und Bundestagsgesandter 850, ın:‘ Lebensbilder AUS Baden-Württem-
berg, he Gerhard TLADDEY Joachım FISCHER, 18, Stuttgart 1994, 1791
178 Kar]l August V WANGENHEIM|;, Die Idee der Staatsverfassung: 1n ıhrer ÄAnwendung auf Wir-
tembergs alte Landesvertassung und den Entwurt deren Erneuerung, Frankturt a. M 1815,
1720 Ebd., 731
130 Ebd., 139
1 31 RABERG, Biographisches Handbuch der württembergischen Landtagsabgeordneten (wıe
Anm. 6 217 Helmut MARCON / Heinrich STRECKER, Biographien und Bibliographien der Pro-
fessoren und Dozenten, 1n 200 Jahre Wirtschafts- und Staatswıissenschaftften der Eberhard-Karls-
Unwversıität Tübingen. Leben und Werk der Protessoren: Dhie Wirtschafttswissenschaftliche Fakultät
der UnLhversität Tübingen und ıhre Vorganger, Badl. 1) he Helmut MARCON Heinrich STRECKER,
Stuttgart 2004, 97—1030b, hıer: 143147
137 Gerrit WALTHER, TIreue und Globalisierung. Dhie Mediatisierung? der Reichsritterschaft 11771 deut-
schen Südwesten, 1n: Ite Klöster Neue Herren (wıe Anm 4 85/—8/2, hler: KZ0
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Universität Tübingen, im Verfassungskampf zum Kultusminister befördert127, trat en-
gagiert für ein bikamerales Parlament ein. Doch er tat dies nicht, indem er die traditio-
nellen Rechte des Adels betonte, sondern auf ganz andere Art und Weise. Wangenheim 
vermischte auf kuriose Weise Gedanken Montesquieus (1689–1755) mit Versatzstücken 
aus der idealistischen Philosophie: Freiheit, Gleichheit und Sicherheit sind also die drei 
Normal-Principien des Naturrechts128, argumentierte Wangenheim und knüpfte daran 
Eigentum, Vertragscharakter und Wahl. Daraus wiederum leitete er die Forderung ei-
ner Mischverfassung ab, zusammengesetzt aus einem demokratischen, einem aristokra-
tischen und einem autokratischen Element129: demokratisch, das waren für Wangenheim 
die Gemeinden, autokratisch das Staatsministerium, die Regierungszentrale des Landes, 
aristokratisch – nicht etwa altehrwürdige Familien oder Grundbesitzer als solche, son-
dern Gelehrte. 

Einen neuen Adel forderte Wangenheim hier, keine Traditionsgemeinschaft. Adel 
meinte nicht Bluts-, sondern Bildungsverwandtschaft aus wissenschaftlicher Kompetenz: 
Gelehrte, Adelige und Priester gehörten dazu, eben Männer, die das Innerlich-Nothwen-
dige mit Freiheit nun auch äußerlich zu gestalten vermöchten. Eine zutiefst utilitaristi-
sche Erwägung lag dem zugrunde: Gerade der Grundbesitz bestärke die Unabhängigkeit 
des Adels, bewirke eine erleichterte Möglichkeit einer umfassenden staatswissenschaft-
lichen Bildung130. Adel bedeutete keinen Status mehr, sondern eine sozioökonomische 
Funktion. Ungebildete Adelige riskierten gleichsam eo ipso ihre politische Relevanz – 
umgekehrt konnte es ein ehemaliger Reichsritter bei erwiesener Tüchtigkeit gar auf eine 
wichtige Professur bringen, avancierte vom Herrschaftsträger zum Gelehrten: Georg 
Ferdinand Forstner von Dambenois (1765–1832), der gemeinsam mit Clemens Christoph 
Cammerer (1766–1826) und Friedrich List (1789–1846) ab dem Jahre 1816 das Schwäbi-
sche Archiv herausgab. Forstner von Dambenois hatte seine kameralistischen Kenntnisse 
auf familieneigenen Landgütern im Hohenlohischen umgesetzt, ehe er im Jahre 1817 an 
der Tübinger Universität in der Staatswirtschaftlichen Fakultät zum Professor für Land-
wirtschaft ernannt wurde131. 

Sein Beispiel zeigt zweierlei: Vom württembergischen Adel als diskriminiertem Kol-
lektiv zu sprechen, wie es die Rede vom Sauhirten und andere einschlägige Zitate getan 
haben, verdeckt den Blick auf mannigfache Strategien des Interessenausgleiches, den in-
dividuelle Adelige spätestens mit König Wilhelm I. gefunden haben. Adelige Geschich-
te war keine reine Verlierergeschichte. Den Nutzen einer gewissen Autonomie hatten 
Aristokraten, ohne den Nachteil der Kosten dafür tragen zu müssen132; Schulden ihrer 

127 Zu Wangenheims Biographie s. Kurt Gerhardt, Karl August von Wangenheim. Württember-
gischer Kultusminister und Bundestagsgesandter 1773–1850, in: Lebensbilder aus Baden-Württem-
berg, hg. v. Gerhard Taddey u. Joachim Fischer, Bd. 18, Stuttgart 1994, 179–194.
128 [Karl August von Wangenheim], Die Idee der Staatsverfassung: in ihrer Anwendung auf Wir-
tembergs alte Landesverfassung und den Entwurf zu deren Erneuerung, Frankfurt a. M. 1815, 66.
129 Ebd., 73f.
130 Ebd., 139.
131 Raberg, Biographisches Handbuch der württembergischen Landtagsabgeordneten (wie 
Anm. 6), 217. – Helmut Marcon / Heinrich Strecker, Biographien und Bibliographien der Pro-
fessoren und Dozenten, in: 200 Jahre Wirtschafts- und Staatswissenschaften an der Eberhard-Karls-
Universität Tübingen. Leben und Werk der Professoren: Die Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 
der Universität Tübingen und ihre Vorgänger, Bd. 1, hg. v. Helmut Marcon u. Heinrich Strecker, 
Stuttgart 2004, 97–1030b, hier: 143–147.
132 Gerrit Walther, Treue und Globalisierung. Die Mediatisierung der Reichsritterschaft im deut-
schen Südwesten, in: Alte Klöster Neue Herren (wie Anm. 4), Bd. 2.2, 857–872, hier: 870.
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Territorien konnten S1E partiell deren Besıtzer überwälzen, den württembergı1-
schen König, und S1E vermochten zudem die Ausgaben fur die eıgene Verwaltung extirem

vermindern133; die zugestandene Gerichtsbarkeit üubten S1E ALLS Ainanziellen Gründen
me1st dr nıcht AaUS, tast alle Rıtter und die meılısten Standesherren!34, S1E handelten also
höchst pragmatisch.

Zudem kam noch VOTL der Verabschiedung der Verfassung des Jahres 1819, die
dem unıkameralen Parlament des gescheiterten Verfassungsoktrois ALLS dem Jahre S15
eın adeliges Oberhaus, überdies teilweıise b1iıs heute anhaltende Patronatsrechte, standı-
sche Privilegien 1n der Gerichtsbarkeıit, 1m Jagd- und Forstwesen SOWI1e die Hausautono-
m1€e garantıerte, iındıyıduellen Vertragen zwıischen Herrscher und Dynastıen: Beson-
ders ftruüuh W alr wa das Haus Hohenlohe ALLS der Front der Standesherren ausgeschert und
hatte als EeErstes seiınen speziellen Nutzen gesucht!, wenngleıch nıcht als EeErstes gefunden.
Im August S19 wurde vielmehr der9 mustergebende Sondervertrag zwıischen eiıner
adeligen Dynastıe und dem König überhaupt VO Hause TIThurn und Taxıs unterzeich-
nel, b1iıs ZU Jahre 844 wurden insgesamt Vertrage des Köni1gs mıiıt einzelnen Stan-
desherren abgeschlossen136, Andere kalkulierten nuchtern CHUS, durch den Verkauf
ıhrer (suter ALLS Wuürttemberg auszuscheiden, zuallererst Habsburg-affine Hauser W1€e
Metternich-Wıinneburg, Colloredo-Mansteld, Stadion-Warthausen und Dietrichstein137.
Der württembergische Staat kaufte sıch Ruhe uch aut diese \We1se vermınderten sıch
die 45 Standesherren des Jahres S10 b1iıs ZU Jahre S50 aut 32, b1iıs ZU Jahre 914 dr
auf 1Ur noch

Randexıistenzen, aber relevante Fazıt

Adelige Randexıistenz Wl Nn  U das Pathos, mıiıt dem der Bedeutungsverlust Eerst aufge-
halten werden sollte und über lange eıt auch wurde. In der württembergischen Vertas-
S un des Jahres 819 tand dieser Zwiespalt einen Niederschlag: Eıinerselts wurde durch
die Kkammer der Standesherren ebenso adelige Mıtbestimmung yarantıert W1€e durch die
Kkammer der Abgeordneten, 1n der 13 VOo  5 ıhresgleichen vewählte Rıtter vertireten
Andererseıts tolgte die Verfassungsurkunde nıcht einer Logıik des Status’, sondern einer
Logık der scheinbaren Kompetenz. Schliefßlich gvingen die Rıtter ınmıtten der bürgerli-
chen Deputierten n  9 die nach eiınem Zensuswahlrecht vewählt Dass die Stan-
desherren 1n ıhrer Kkammer über 1ne yarantıerte Mehrheit verfügten, NUuULZiE ıhnen ındes
wenı1g: Eıne Koalıition mıiıt Burgern den Herrscher schien denkbar unwahrschein-
lıch, zudem lag das gesetzgeberische Initiativrecht, mıthın auch das Inıtiativrecht des
Budgets beım Monarchen. Ebenso wıchtig W1€ die quantıitatiıve Begrenzung 1n der Ernen-

133 SCHULZ, Die Mediatisierung des Adels (wıe Anm 3 166
] 34 Wolfgang V STETTEN, Die Rechtsstellung der unmittelbaren freien Reichsritterschaltt, ıhre
Mediatisıierung und ıhre Stellung 1n den 'UCNM Landen. Dargestellt tränkıschen Kanton Oden-
wald, Mediatisierung des Adels, l ohne (Urt| 1973, 230
135 Aartmut WEBER, Die Fursten VOo Hohenlohe 11771 Ormarz. Politische und soz1ale Verhaltens-
weısen württembergischer Standesherren 1n der erstiten Hältte des Jahrhunderts, Schwäbisch Hall
1977, 101—106
136 DORNHEIM, Oberschwaben Aals Adelsland (wıe Anm. 72) „ 128
137 Andreas DORNHEIM, Adel 1n der bürgerlich-industrialisierten Gesellschaftt. Eıne SO71Alwıssen-
schafttlich-historische Fallstuclhie über die Famıilıe Waldburg-Zeil, Frankturt a. M 1993, 179
138 DORNHEIM, Oberschwaben Aals Adelsland (wıe Anm. 72) „ 1301
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Territorien konnten sie partiell an deren neuen Besitzer überwälzen, den württembergi-
schen König, und sie vermochten zudem die Ausgaben für die eigene Verwaltung extrem 
zu vermindern133; die zugestandene Gerichtsbarkeit übten sie aus finanziellen Gründen 
meist gar nicht aus, fast alle Ritter und die meisten Standesherren134, sie handelten also 
höchst pragmatisch. 

Zudem kam es noch vor der Verabschiedung der Verfassung des Jahres 1819, die statt 
dem unikameralen Parlament des gescheiterten Verfassungsoktrois aus dem Jahre 1815 
ein adeliges Oberhaus, überdies teilweise bis heute anhaltende Patronatsrechte, ständi-
sche Privilegien in der Gerichtsbarkeit, im Jagd- und Forstwesen sowie die Hausautono-
mie garantierte, zu individuellen Verträgen zwischen Herrscher und Dynastien: Beson-
ders früh war etwa das Haus Hohenlohe aus der Front der Standesherren ausgeschert und 
hatte als erstes seinen speziellen Nutzen gesucht135, wenngleich nicht als erstes gefunden. 
Im August 1819 wurde vielmehr der erste, mustergebende Sondervertrag zwischen einer 
adeligen Dynastie und dem König überhaupt vom Hause Thurn und Taxis unterzeich-
net, bis zum Jahre 1844 wurden insgesamt 22 Verträge des Königs mit einzelnen Stan-
desherren abgeschlossen136. Andere kalkulierten nüchtern genug, um durch den Verkauf 
ihrer Güter aus Württemberg auszuscheiden, zuallererst Habsburg-affine Häuser wie 
Metternich-Winneburg, Colloredo-Mansfeld, Stadion-Warthausen und Dietrichstein137. 
Der württembergische Staat kaufte sich Ruhe. Auch auf diese Weise verminderten sich 
die 45 Standesherren des Jahres 1810 bis zum Jahre 1850 auf 32, bis zum Jahre 1914 gar 
auf nur noch 24138. 

4. Randexistenzen, aber relevante – Fazit 

Adelige Randexistenz war genau das Pathos, mit dem der Bedeutungsverlust erst aufge-
halten werden sollte und über lange Zeit auch wurde. In der württembergischen Verfas-
sung des Jahres 1819 fand dieser Zwiespalt einen Niederschlag: Einerseits wurde durch 
die Kammer der Standesherren ebenso adelige Mitbestimmung garantiert wie durch die 
Kammer der Abgeordneten, in der 13 von ihresgleichen gewählte Ritter vertreten waren. 
Andererseits folgte die Verfassungsurkunde nicht einer Logik des Status’, sondern einer 
Logik der scheinbaren Kompetenz. Schließlich gingen die Ritter inmitten der bürgerli-
chen Deputierten unter, die nach einem Zensuswahlrecht gewählt waren. Dass die Stan-
desherren in ihrer Kammer über eine garantierte Mehrheit verfügten, nutzte ihnen indes 
wenig: Eine Koalition mit Bürgern gegen den Herrscher schien denkbar unwahrschein-
lich, zudem lag das gesetzgeberische Initiativrecht, mithin auch das Initiativrecht des 
Budgets beim Monarchen. Ebenso wichtig wie die quantitative Begrenzung in der Ernen-

133 Schulz, Die Mediatisierung des Adels (wie Anm. 3), 166.
134 Wolfgang von Stetten, Die Rechtsstellung der unmittelbaren freien Reichsritterschaft, ihre 
Mediatisierung und ihre Stellung in den neuen Landen. Dargestellt am fränkischen Kanton Oden-
wald, Mediatisierung des Adels, [ohne Ort] 1973, 239.
135 Hartmut Weber, Die Fürsten von Hohenlohe im Vormärz. Politische und soziale Verhaltens-
weisen württembergischer Standesherren in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, Schwäbisch Hall 
1977, 101–106.
136 Dornheim, Oberschwaben als Adelsland (wie Anm. 72), 128f.
137 Andreas Dornheim, Adel in der bürgerlich-industrialisierten Gesellschaft. Eine sozialwissen-
schaftlich-historische Fallstudie über die Familie Waldburg-Zeil, Frankfurt a. M. 1993, 179.
138 Dornheim, Oberschwaben als Adelsland (wie Anm. 72), 130f.
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DNUDNS lebenslänglicher Mitglieder fur das Oberhaus Wl dessen qualitative Erweıterung,
die Wangenheims Idee Senats der Gebildeten und Besten CNTISPrFaNg Dize lebensläng-
Lichen Mitglieder merden VO Könıge ohne Rücksicht auf Geburt UuN Vermögen AMUN den
würdiesten Staatsbürgern eNmNAaNNELS9 Wurde geriet VO standıschen Abstraktum ZU
ındıyıduellen Konkretum die Haupttugend des Adels ZUTFLCF bürgerlichen Leistungsbeur-
teilung140 Denn SC1IHETr politischen Logıik nach W alr die Mitgliedschaft württembergı1-
schen Oberhaus nıcht auf Status sondern aut Kompetenz gegründet Das machte den
bürgerlichen Deputierten auch Eerst erträglich nach langer Gegenwehr bikameralen
Entwurt u7z  me Bevorzugung Wl darın eın kollektives sondern C1M durch SCPa-
alte Vertrage abgestütztes iındıyıduelles Phinomen eruhte aut Leıistung auf Stand

Keprasentatıve Zugeständnisse erhielten lediglich die Ulusion aufrecht die Adelıgen
als Statusgruppe das Zentrum der Macht zurückgekehrt. S1e leben aut dem

>STatus privilegierter Untertanen«141 WIC exemplarisch fur die Löwenste1iner DESARL
worden ı1ST, SIC verharrten als Randexistenzen, die siıch über 1hr Schicksal ohl auch ı
Bewusstseıin dessen TOSTeEN wWwWUuSsSsSien dass noch viel schlimmer hätte kommen kön-
1918 Mittelfristig biufßten SIC Prestige und Machtansprüche C1M adelıge Macht erodierte
MI1L ıhrer Legıtımation In welchem Ausma(fß bald bürgerliche Leıstungstrager den Ton
bestimmten C1M eruhmtes Schreiben Robert VO Mohls dem Tübinger Protes-
SOr fur Staatswirtschaft Dessen politische Karrıere nahm MI1L dem Publikwerden dieses
Schreibens vorläufig C1M abruptes Ende ehe SIC wirklich begonnen hatte ach dem Tod
SCL1HNCS Vaters des Karrıerebeamten und Standesherrn BenjJamın Ferdinand VOo  5 ohl be-
muhte sıch Robert VOo  5 ohl September des Jahres S45 C1M Deputiertenmandat
Balıngen Seıne Programmerklärung, die dortigen Jurısten übersandte gelangte

ımmerhin hat-ZUTFLCF Kenntnıiıs der RKegierung, die ıhn daraufhin SCLIHETr Professur enthob
te ohl attestiert die württembergische Verfassung erstens weıterentwickelt und

ıhren Consequenzen ausgeführt zyeyrden Auch adelige Privilegien NO
Mobhll SO ozebt IC AYEN Gleichheit VDOTr dem (Jesetze der Wirklichkeit Aber sehen
LT die Privilegien der Standesherren UuN der Rıitterschaft zmachsen die Forderun-
SCH der Ersteren auf 1INE unverträgliche WEeise siıch Dizesen Anmafßungen UuN
Bevorzugungen CHHLLSCT Wenıger znürde ıch NT der Äußersten Kraft entigZeZENLrELCEN UuN
ıch olaube dafs hıs die TDPeLTE Kammer ıhre Schuldigkeit dieser Beziehung schr
schlecht gethan ]9(1t142 Manche Privilegien kamen der Tat zurüuck auch die Bauernbe-
freiung schadete dem del zumındest Ananzıell aum och die Marginalısierung Wl

eben 1Ur Langfristig drängten die bürgerlichen Zentrifugalkräfte die Adeligen
starker den Rand Di1e bürgerliche Sıegesgeschichtsschreibung lässt siıch aum

wiıderlegen

139 Verfassungs Urkunde für das Königreich Würtemberg, VOo 2 September 18519 Heidelberg
18519 34 ($ 131)
140 Sıehe Geore FCKERT Würde, Enzyklopädıe der Neuzeıt he Friedrich JAEGER 15
Stuttgart / Weimar 20172 75 80
141 Harald STOCKERT Adel Übergang Ie Fursten und Graten VOo LOwenstein Wertheim
zwıschen Landesherrschaft und Standesherrschaft 1780 1850 Stuttgart 2000 256
147) Robert V MOHL Schreiben des Protessors Mohl den Rechts Consulenten Nagel
Balıngen Baden / September 1845 Aktenstücke betreffend den Ihenst Austritt des Protessors

VOo Mohl ın Tübingen Freiburg ı Br 1 S46 hlıer
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nung lebenslänglicher Mitglieder für das Oberhaus war dessen qualitative Erweiterung, 
die Wangenheims Idee eines Senats der Gebildeten und Besten entsprang: Die lebensläng-
lichen Mitglieder werden vom Könige, ohne Rücksicht auf Geburt und Vermögen, aus den 
würdigsten Staatsbürgern ernannt139. Würde geriet so vom ständischen Abstraktum zum 
individuellen Konkretum, die Haupttugend des Adels zur bürgerlichen Leistungsbeur-
teilung140. Denn seiner politischen Logik nach war die Mitgliedschaft im württembergi-
schen Oberhaus nicht auf Status, sondern auf Kompetenz gegründet. Das machte es den 
bürgerlichen Deputierten auch erst erträglich, nach langer Gegenwehr einem bikameralen 
Entwurf zuzustimmen. Bevorzugung war darin kein kollektives, sondern ein durch sepa-
rate Verträge abgestütztes individuelles Phänomen, beruhte auf Leistung statt auf Stand.

Repräsentative Zugeständnisse erhielten lediglich die Illusion aufrecht, die Adeligen 
seien als Statusgruppe in das Zentrum der Macht zurückgekehrt. Sie blieben auf dem 
»Status privilegierter Untertanen«141, wie es exemplarisch für die Löwensteiner gesagt 
worden ist, sie verharrten als Randexistenzen, die sich über ihr Schicksal wohl auch im 
Bewusstsein dessen zu trösten wussten, dass es noch viel schlimmer hätte kommen kön-
nen. Mittelfristig büßten sie Prestige und Machtansprüche ein; adelige Macht erodierte 
mit ihrer Legitimation. In welchem Ausmaß bald bürgerliche Leistungsträger den Ton 
bestimmten, zeigt ein berühmtes Schreiben Robert von Mohls, dem Tübinger Profes-
sor für Staatswirtschaft. Dessen politische Karriere nahm mit dem Publikwerden dieses 
Schreibens vorläufig ein abruptes Ende, ehe sie wirklich begonnen hatte: Nach dem Tod 
seines Vaters, des Karrierebeamten und Standesherrn Benjamin Ferdinand von Mohl, be-
mühte sich Robert von Mohl im September des Jahres 1845 um ein Deputiertenmandat in 
Balingen. Seine Programmerklärung, die er einem dortigen Juristen übersandte, gelangte 
zur Kenntnis der Regierung, die ihn daraufhin seiner Professur enthob – immerhin hat-
te Mohl attestiert, die württembergische Verfassung müsse erstens weiterentwickelt und 
zweitens in ihren Consequenzen ausgeführt werden. Auch adelige Privilegien monierte 
Mohl: So z. B. giebt sie uns Gleichheit vor dem Gesetze, in der Wirklichkeit aber sehen 
wir die Privilegien der Standesherren und der Ritterschaft immer wachsen, die Forderun-
gen der Ersteren auf eine unverträgliche Weise sich steigern. Diesen Anmaßungen und 
Bevorzugungen einiger Weniger würde ich mit der äußersten Kraft entgegentreten, und 
ich glaube, daß bis jetzt die zweite Kammer ihre Schuldigkeit in dieser Beziehung sehr 
schlecht gethan hat142. Manche Privilegien kamen in der Tat zurück, auch die Bauernbe-
freiung schadete dem Adel zumindest finanziell kaum. Doch die Marginalisierung war 
eben nur sistiert. Langfristig drängten die bürgerlichen Zentrifugalkräfte die Adeligen 
immer stärker an den Rand. Die bürgerliche Siegesgeschichtsschreibung lässt sich kaum 
widerlegen.

139 Verfassungs-Urkunde für das Königreich Würtemberg, vom 25. September 1819, Heidelberg 
1819, 34 (§ 131). 
140 Siehe Georg Eckert, Würde, in: Enzyklopädie der Neuzeit, hg. v. Friedrich Jaeger, Bd. 15, 
Stuttgart / Weimar 2012, 275–280.
141 Harald Stockert, Adel im Übergang. Die Fürsten und Grafen von Löwenstein-Wertheim 
zwischen Landesherrschaft und Standesherrschaft 1780–1850, Stuttgart 2000, 256.
142 Robert von Mohl, Schreiben des Professors R. v. Mohl an den Rechts-Consulenten Nagel in 
Balingen, Baden, 07. September 1845, in: Aktenstücke betreffend den Dienst-Austritt des Professors 
R. von Mohl in Tübingen, Freiburg i. Br. 1846, 1–7, hier: 3.


